
S

e e

e

e e ee

S e

Halle Dienstag 1 Beilage zu Nr 159 der SaaleZeitung 10 Juli 1888
Geſetzentwurf betreffend die Alters

und Jnvalidenverſicherung der Arbeiter
Der Entwurf eines Geſetzes betreffend die Alters und

Jnvalidenverſicherung der Arbeiter wird in der Faſſung welche
ihm der Bundesrath gegeben jetzt veröffentlicht Wir laſſen
die Grundlagen der Beſtimmungen nachſtehend folgen

s 1 Gegen die Erwerbsunfähigkeit welche infolge von Alter
Krankheit oder von nicht durch reichsgeſetzliche Unfallverſicherung
edeckten Unfällen eintritt werden vom vollendeten fechzehnten
eberieghre ab nach Maßgabe der nachfolgenden Beſtimmungen

ver
a Perſonen welche als Arbeiter Gehilfen Geſellen Lehr

e oder Dienſtboten gegen Lohn oder Gehalt beſchäftigt
werden

b Betriebsbeamte ſowie Handlungsgehilfen und Lehrlinge
liert der in Apotheken beſchäftigten Gehilfen und Lehr

inge welche Lohn oder Gehalt beziehen deren regelmäßigerJahresarbeitsverdienſt an Lohn oder Gehalt aber 2000 M

nicht überſteigt ſowie
c die gegen Lohn oder Gehalt beſchäftigten Perſonen der

Schiffsbeſatzung deutſcher Seefahrzeuge 2 des Geſetzes vom
13 Juli 1887 Reichs Gefetzbl S 329 und Flußfahrzeuge
Die Führung der Reichsflagge aufgrund der gemäß Artikel II
37 Abſatz 1 des Geſetzes vom 15 März 1888 Reichs Geſetzbl
S 71 ertheilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem
deutſchen Seefahrzeuge im Sinne dieſes Geſetzes

Perſonen welche berufsmäßig einzelne perſönliche Dienſtleiſtungen
bei wechſelnden Arbeitgebern übernehmen gelten nicht als Arbeiter
im Sinne diefes Geſetzes

Durch Beſchluß des Bundesraths kann die Beſtimmung des
Abiatzes 1 auch auf die im Abſatz 2 bezeichneten Perſonen auf
Betriebsunternehmer welche nicht regelmäßig wenigſtens einen
Lohnarbeiter beſchäftigen ſowie ohne Rückſicht auf die Zahl der
von ihnen beſchäftigten Lohnarbeiter auf ſolche ſelbſtändige Ge
werbetreibende erſtreckt werden welche in eigenen Betriebsſtätten
im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit
der Herſtellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugniſſe be
ſchäftigt werden Hausgewerbetreibende und zwar auf letztere
auch dann wenn ſie die Roh und Hilfsſtoffe ſelbſt beſchaffen
und auch für die Zeit während welcher ſie vorübergehend für
eigene Rechnung arbeiten

Durch Beſchluß des Bundesraths kann ferner beſtimmt werden
daß und inwieweit diejenigen für welche die im Abſatz 2 bezeich

neten Perſonen Dienſte verrichten ſowie Gewerbetreibende in
deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden
Abſ 3 gearbeitet wird gehalten ſein ſollen rückſichtlich dieſer

Perfonen beziehungsweiſe der Hausgewerbetreibenden und ihrer
Gehilfen Gefellen und Lehrlinge die in dieſem Geſetze den Arbeit
gebern auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen

8 3 Auf Beamte des Reichs und der Bundesſtaaten auf die
mit Penſionsberechtigung angeſtellten Beamten von Kommunal
verbänden ſowie auf Perſonen des Soldatenſtandes welche dienſt
lich als Arbeiter beſchäftigt werden finden die Beſtimmungen des
8 1 keine Anwendung
Daſſelbe gilt von ſolchen Perſonen welche vom Reich von

einem Bundesſtaate oder einem Kommunalverbande Penſionen
oder Wartegelder im Höchſtbetrage der Jnvalidenrente beziehen
oder welchen aufgrund der reichsgeſetzlichen Beſtimmungen über
Unfallverſicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindeſtens
demſelben Betrage zuſteht

8 7 Gegenſtand der Verſicherung iſt der Anſpruch auf Ge
währung einer Alters beziehungsweiſe Jnvalidenrente

Altersrente erhält ohne daß es des Nachweiſes der Erwerbs
unfähigkeit bedarf derjenige Verſicherte welcher das 70 Lebens
jahr vollendet hat

Jnvalidenrente erhält ohne Rückſicht auf das Lebensalter
n et welcher nachweislich dauernd erwerbs
unfähig iſt
Als erwerbsunfähig gilt derjenige welcher infolge ſeines körper

lichen oder geiſtigen Zuſtandes nicht imſtande iſt durch die ge
wöhnlichen Arbeiten welche ſeine bisherige Berufsthätigkeit mit
ſich bringt oder durch andere ſeinen Kräften und Fähigkeiten

ha hde Arbeiten den Mindeſtbetrag der Jnvalidenrente zu
erwerben

8 12 Die Wartezeit S 10 beträgt
1 bei der Altersrente 30 Beitragsjahre 8 13
2 bei der Jnvalidenrente 5 Beitragsjahre

Solchen Perſonen welche vor Ablauf der Wartezeit erwerbs
unfähig werden kann auf ihren Antrag mit Zuſtimmung des
Reichskommiſſars aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur
Hälfte des Mindeſtbetrages der Jnvalidenrente gewährt werden
ſofern ſie die geſetzlichen Beiträge während mindeſtens eines
Beitragsjahres geleiſtet haben Eine ſolche Bewilligung iſt jedoch
unſtatthaft wenn der Erwerbsunfähige erſt zu einer Zeit in
welcher ſeine Erwerbsfähigkeit bereits beſchränkt war in eine
die Verſicherungspflicht begründende Beſchäftigung eingetreten iſt
und Thatſachen vorliegen welche die Annahme rechtfertigen daß
dies der Abſicht geſchehen iſt um den Anſpruch auf Rente zu
erwerben

8 14 Die Mittel zur Gewährung der Alters und Jnvaliden
renten werden vom Reich von den Arbeitgebern und von den Ver
ſicherten zu je einem Drittel aufgebracht

Die Aufbringung erfolgt ſeitens des Reichs durch Uebernahme
von einem Drittel derjenigen Geſammtbeträge welche an Renten
in jedem Jahre thatſächlich zu zahlen ſind ſeitens der Arbeitgeber
und der Verſicherten durch laufende Beiträge

s 15 Die Beiträge der Arbeitgeber und der Verſicherten ſind
vom Arbeitgeber für jede Kalenderwoche zu entrichten in welcherder Verſicherte eine die Verſicherung begründende Beſchäftigung
ausgeübt hat Beitragswoche

Findet die Beſchäftigung nicht während der ganzen Kalender
woche bei demſelben Arbeitgeber ſtatt ſo iſt von demjenigen
Arbeitgeber welcher den Verſicherten zuerſt e h falls die
Beſchäftigung länger als drei Tage währt der volle Wochen
beitrag andernfalls der halbe Wochenbeitrag zu entrichten Findet
im leßteren Falle in derſelben Kalenderwoche ſeitens anderer
Arbeitgeber eine weitere Beſchäftigung ſtatt durch welche die Ge
ſammtdauer der Beſchäftigung auf mehr als drei Tage erhöht
wird ſo iſt von demjenigen Arbeitgeber welcher den Verſicherten
nach Vollendung des dritten Arbeitstages zuerſt beſchäftigt gleich
falls ein halber Wochenbeitrag zu entrichten

Sofern die Zahl der thatfächlich verwendeten Arbeitstage nicht
feſtgeſtellt werden kann iſt der Beitrag für diejenige Arbeitszeit
m entrichten welche zur Herſtellung der Arbeit annähernd für er
orderlich zu erachten iſt Jm Streitfalle entſcheidet auf Antrag

eines Theils die untere Verwaltungsbehörde endgiltig Die Ver
ſicherungsanſtalt 27 iſt berechtigt für die Berechnung der
artiger Beiträge beſondere Beſtimmungen fp erlaſſen Dieſelben
bedürfen der Genehmigung des Reichs Verſicherungsamts

8 16 Die Höhe der für die e zu entrichtenden
Beſträge iſt für jede Verſicherungsanſtalt derart im voraus feſt
fen daß durch die Beiträge die Verwaltungskoſten die er
orderlichen Rücklagen g Reſervefonds und zwei Drittel des

Kapitalwerths der der Verſicherungsanſtalt durch Renten voraus
ichtlich erwachſenden Belaſtung gedeckt werden Die Feſtſtellung
es Beitrags erfolgt für männliche und weibliche re

Perſonen beſonders im übrigen aber für alle in der betreffenden
Verſicherungsanſtalt verſicherten Perſonen einheitlich ſofern nicht
guf Antrag eine verſchiedene Bemeſſung der Beiträge für einzelne
Berufszweige erfolgt 8 81

Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet17Die Jnvalidenrente für männliche Perſonen beträgt 120 M Bau und

1

iffer 2 an mit jedem vollendeten Kalenderjahre in den de
olgenden 15 Kalenderjahren um 2 in den dann folgenden

20 Kalenderjahren um 3 von da ab um 4 M jährlich bis
zum Höchſtbetrage von jährlich 250 M Das Kalenderiahr in
welchem die Wartezeit vollendet wird kommt für die Steigerung
des Rentenanſpruchs nicht in Anrechnung

Die Altersrente beträgt jährlich 120 M Die Altersrente
Dame in ortfall ſobald dem Empfänger Jnvalidenrente ge
wä wirdu be Perſonen erhalten zwei Drittel des Betrages dieſer

enten
Die Altersrente beginnt mit dem erſten Tage des 71 Lebens
jahres die Jnvalidenrente mit dem Tag an welchem der Verluſt
der Erwerbsfähigkeit eingetreten iſt Als dieſer Zeitpunkt gilt
ſofern nicht ein ſpäterer in der W rn über die Jnvalidiſirung
feſtgeſtellt iſt der Tag an welchem der Antrag auf Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltungsbehörde ge

ſtellt worden iſt J ßDie Renuten ſind in monatlichen Theilbeträgen im voraus zu
zahlen Dieſelben ſind auf volle fünf Pfennige für den Monat
nach oben abzurunden

s 22 Der nach Maßgabe dieſes Geſetzes erworbene Anſpruch
auf Rente ruht

1 für diejenigen Perſonen welche aufgrund der reichs
geſetzlichen Beſtimmungen über a eine Rente
beziehen ſolange und ſoweit die Unfallrente unter Hinzu
rechnung der dieſen Perſonen nach dem gegenwärtigen Gefetze
Mreagenen Rente den Höchſtbetrag der Jnvalidenrente
überſteigt

2 für die in den 88 3 und S bezeichneten Beamten und
Perſonen des Soldatenſtandes ſolange und ſoweit die denſelben

ewährten Penſionen oder Wartegelder unter Hinzurechnung
er ihnen nach dem gegenwärtigen Geſetze zugeſprochenen

Rente den r trag der Jnvalidenrente überſteigen
s 24 Fabrikkaſſen Knappſchaftskaſſen Seemannskaſſen und

andere für gewerbliche land wirthſchaftliche oder ähnliche Unter
nehmungen beſtehende Kaſſeneinrichtungen welche ihren nach den
Beſtimmungen dieſes Geſetzes verſicherten Mitgliedern für den
Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder
Kapitalien gewähren ſind berechtigt dieſe Unterſtützungen für
ſolche Perſonen welche aufgrund dieſes Geſetzes einen Anſpruch
auf Alters oder Jnvalidenrenten haben um den Werth der
letzteren oder zu einem geringeren Betrage zu ermäßigen ſofern
gleichzeitig die Beiträge der Betriebsunternehmer und Kaſſen
mitglieder oder im Falle der Zuſtimmung der Betriebsunternehmer wenigſtens diejenigen der Kaſſenmitglieder in ent
ſprechendem Verhältniſſe herabgemindert werden Auf ſtatuten
mäßige Kaſſenleiſtungen welche vor dem betreffenden Beſchluſſe
der zuſtändigen Organe oder vor dem Jnkrafttreten dieſes Ge
ſetzes aus der Kaſſe bewilligt worden ſind erſtreckt ſich die Er
mäßigung nicht

Die hierzu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der
Genehmigung der zuſtändigen Landesbehörde Die letztere iſt
befugt eine entſprechende Abänderung der Statuten ihrerſeits
mit rechtsgiltiger Wirkung vorzunehmen ſofern die zu den er
wähnten Kaſſeneinrichtungen beitragenden Betriebsunternehmer
oder die Mehrheit der Kaſſenmitglieder die Abänderung e
haben die letztere aber von den zuſtändigen Organen der Kaſſe
abgelehnt worden iſt
Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht ſofern die durch
die Herabminderung der Unterſtützungen erſparten Beträge zu
anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebsbeamte Arbeiter
oder deren Hinterbliebene verwendet werden ſollen und dieſe
anderweite Verwendung durch das Statut geregelt und von der
Aufſichtsbehörde genehmigt wird

s 27 Die Alters und Jnvalidenverſicherung erfolgt durch
Verſicherungsanſtalten welche nach Beſtimmung der Landes
regierungen für weitere Kommunalverbände ihres Gebiets oder
für das Gebiet des Bundesſtaates errichtet werden

Auch kann für mehrere Bundesſtaaten oder Gebietstheile der
ſelben ſowie für mehrere weitere Kommunalverbände eines
e r ſtaats eine Verſicherungsanſtalt

werden
s 28 Die Errichtung der rer ten unterliegt der

Genehmigung des Bundesraths Soweit die Genehmigung nicht
ertheilt wird kann der Bundesrath nach Anhörung der betheiligten

e lerungen die Errichtung von Verſicherungsanſtalten
anordnen

8 29 Der Sitz der Verſicherungsanſtalt wird durch die
Landesregierung beſtimmt

Jſt die Verſicherungsanſtalt für mehrere Bundesſtaaten oder
Gebietstheile derſelben errichtet ſo beſtimmt den Sitz falls eine
Vereinbarung der betheiligten Landesregierungen nicht zuſtande
kommt der Bundesrath

s 31 Die durch die erſte Einrichtung der Verſicherungsanſtalt
entſtehenden Koſten ſind von dem Kommunalverbande oder dem
Bundesſtaat für welchen ſie errichtet wird vorzuſchießen Für
gemeine Verſicherungsanſtalten ſind die Vorſchüſſe beim Mangel

einer Vereinbarung nach dem im 8 30 Abſatz 2 vorgeſehenen
Verhältniß zu leiſten

Die geleiſteten Vorſchüſſe ſind von der Verſicherungsanſtalt aus
den zunächſt eingehenden Verſicherungsbeiträgen zu erſtatten

s 32 Die Verſicherungsanſtalt wird durch einen Vorſtand
verwaltet ſoweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Geſetz oder
Statut dem Ausſchuſſe oder anderen Organen übertragen ſind

Der Vorſtand hat die Verſicherungsanſtalt gerichtlich und außer
gerichtlich zu vertreten Die Vertretung erſtreckt ſich auch auf
diejenigen Geſchäfte und Rechtshandlungen für welche nach den
Geſetzen eine Spezialvollmacht erforderlich iſt

Die Vertretung der Verſicherungsanſtalt gegenüber dem Vor
ſtande wird durch das Statut geregelt

8 33 Der Vorſtand der Verſicherungsanſtalt hat die Eigen
ſchaft einer öffentlichen Behörde Seine Geſchäfte werden von
einem oder mehreren Beamten des weiteren Kommunalverbandes
oder Bundesſtaates für welchen die Verſicherungsanſtalt errichtet
iſt wahrgenommen Sofern dieſe Beamten nicht von der Landes
regierung ernannt werden bedürfen ſie deren Beſtätigung Die
Bezüge dieſer Beamten und ihrer Hinterbliebenen ſind von der
Verſicherungsanſtalt zu vergüten

Beſteht der Vorſtand aus mehreren Perſonen ſo beſtimmt die
r rzue den Vorſitzenden und deſſen Stellvertreter
Durch das Statut kann beſtimmt werden daß dem Vorſtande

neben den vorgenannten Beamten noch andere Perſonen an
gehören follen Dieſelben können nach Beſtimmung des Statuts
beſoldet oder unbeſoldet Arbeitgeber oder Verſicherte ſein So
fern an die nach Beſtimmung des Statuts beſtellten Mitglieder
Beſoldungen zu gewähren ſind hat der Ausſchuß oder nach Be
ſtimmung des Statuts der Aufſichtsrath 5 37 die Anſtellungs
bedingungen feſtzuſetzen

Die Form in welcher der Vorſtand ſeine Willenserklärungen
kundzugeben und für die Verſicherungsanſtalt zu zeichnen hat
wird durch das Stotut beſtimmt

s 34 Für jede Verſicherungsanſtalt wird ein Ausſchuß ge

e und ſteigt vom Ablauf der Wartezeit S 12 Abſatz

gemeinſame errichtet

bildet welcher aus einer gleichen Anzahl von Vertretern der
Arbeitgeber und der Verſicherten beſteht

Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Verſicherten
wird durch die Landes Centralbehörde in der Weiſe beſtimmt daß
auf 100,000 Einwohner der durch die nächſtvorhergehende Volks

lang feſtgeſtellten Bevölkerungsziffer des Bezirks der Ver
icherungsanſtalt mindeſtens ein Vertreter der Arbeitgeber und

ein Vertreter der Verſicherten entfällt
Dieſe Vertreter werden von den Vorſtänden der im irk der

Verſicherungsanſtalt vorhandenen Orts Betriebs brik
nnungskrankenkaſſen Knappſchaftskaſſen Seemanns

ZD

kafſſen und anderer zur Wahrung von Jntereſſen der Seeleute
beſtimmter obrigkeitlich genehmigter Vereinigungen von Seeleuten
gewählt Soweit die im 81 bezeichneten Perſonen ſolchen gafen
nicht angehören iſt nach Beſtimmung der Landesregierung
Vertretungen der weiteren Kommunalverbände oder den Ver
waltungen der Gemeindekrankenverſicherung eine der Zahl dieſer
Perſonen entſprechende Betheiligung an der Wahl einzuräumen
Bei der Wahl ſeitens der Krankenkaſſen ſowie der Knappſchafts
kaſſen nehmen die den Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des
Vorſtandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber die
den Verſicherten angehörenden Mitglieder des Vorſtandes nur an
der Wahl der Vertreter der Verſicherten theil

8 35 Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Beſtimmung
einer Wahlordnung welche von der Landes Centralbehörde oder
der von dieſer beſtimmten Behörde zu erlaſſen iſt unter Leitung
eines Beauftragten dieſer Behörde

r jeden Vertreter ſind ein erſter und zweiter Erſatzmann zu
wählen welche denſelben in Behinderungsfällen zu erſetzen und
im Falle des Ausſcheidens für den Reſt der Wahlperiode in der
Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben

Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre Die Ausſcheidenden können
wiedergewählt werden

Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde
entſchieden welche die Wahlordnung erlaſſen hat

s 39 Für jede Verſicherungsanſtalt iſt ein Statut zu errichten
welches von dem Ausſchuſſe beſchloſſen wird Daſſelbe muß Be
ſtimmung treffen

1 über die r und die Berufung des Ausſchuſſesüber die Beſtellung des Vorſitzenden deſſelben und über die Ari

der Behlußfaſſung 82 für den Fall der Beſtellung weiterer Organe 37 über
e ihrer Beſtellung ſowie über die Abgrenzung ihrer Be

ugniſſe
3 für den Fall daß der Vorſtand aus mehreren Perſonen

beſteht über die Art in welcher die Beſchlußfaſſung des Vor
ſtandes und ſeine e außen erfolgen ſoll

4 über die Vertretung der Verſicherungsanſtalt gegenüber
dem Vorſtande 33

5 über die Zahl der Schiedsgerichtsbeiſitzer
6 über die Gewährung von Pergütungen aufgrund des 848
7 über die Aufſtellung und Abnahme der Jahresrechnung

ſoweit hierüber nicht von der Landesregierung Beſtimmungen
getroffen werden

8 über die Veröffentlichung der Rechnungsabſchlüſſe
9 über die öffentlichen Blätter durch welche Bekanntmachungen

zu erfolgen haben
10 über die Vorausſetzungen einer Abänderung des Statuts

s 40 Dem Ausſchuſſe müſſen vorbehalten werden
1 die Wahl der Beiſitzer der Schiedsgerichte
2 die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufſtellung von

Erinnerungen dazu
3 die Beſchlußfaſſung über den Erlaß von Schutzvor

ſchriften
Beſchlußfaſſung über die Bildung von Rückverſicherungs

erbänden
5 die Abänderung des Statuts

8 44 Die Mitglieder des Vorſtandes und des Aufſichtsraths
ſowie die Vertrauensmänner haften der Verſicherungsanſtalt für
getreue Geſchäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln
Die Mitglieder des Vorſtandes und des Aufſſichtsraths ſowie

die Vertrauensmänner welche abſichtlich zum Nachtheil der Ver
ſicherungsanſtalt handeln unterliegen der Strafbeſtimmung des
8 266 des Strafgeſetzbuchs

8 48 Für den Bezirk einer jeden Verſicherungsanſtalt wird
zur Wahrung der Intereſſen der übrigen Verſicherungsanſtalten
und des Reichs vom Reichskanzler im Einvernehmen mit den
Regierungen der betheiligten Bundesſtaaten ein Kommiſſar be
ſtellt Derſelbe iſt insbeſondere befugt mit berathender Stimme
allen Verhandlungen der Organe der Verſicherungsanſtalt und
der Schiedsgerichte von welchen ihm unter Mittheilung der Ver
handlungsgegenſtände rechtzeitig Kenntniß zu geben iſt bei
zuwohnen Anträge zu ſtellen gegen ſolche Entſcheidungen durchwelche die Erwerbsunfähigkeit anerkannt oder eine Rente feſt
geſetzt wird die zuläſſigen Rechtsmittel einzulegen und Einſicht in
die Akten zu nehmen
Die Thätigkeit des Kommiſſars erſtreckt ſich auch auf die
jenigen beſonderen Kaſſeneinrichtungen 88 4 und 5 und Aus

ad ehörden welche im Bezirke der Kommiſſion ihren Sitz
aben
Der Bundesrath iſt befugt für die Kommiſſare Geſchäfts

anweiſungen zu erlaſſen
8 50 Mehrere Verſicherungsanſtalten können vereinbaren die

Laſten der Alters und Jnvalidenverſicherung ganz oder zum
Theil gemeinſam zu tragen Rückverſicherungsverbände

s 55 Für den Bezirk jeder Verſicherungsanſtalt wird min
deſtens ein Schiedsgericht errichtet

Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Centralbehörde des
Bundesſtaates zu welchem der Bezirk der Verſicherungsanſtalt

ehört oder ſofern der Bezirk über die Grenzen eines Bundes
taates hinausgeht im Einvernehmen mit den betheiligten Central

behörden von dem Reichsverſicherungsamt beſtimmt
8 56 Jedes Schiedsgericht beſteht aus einem ſtändigen Vor

ſitzenden und aus Beiſitzern
Der Vorſitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten

von der Centralbehörde des Bundesſtaates in welchem der Sitz
des Schiedsgerichts belegen iſt ernannt Für den Vorſitzenden
iſt in gleicher Weiſe ein Stellvertreter zu ernennen welcher ihn
in Behinderungsfällen vertritt

Die Beiſitzer werden in der durch das Statut beſtimmten Zahl
von dem Ausſchuſſe der Verſicherungsanſtalt und zwar zu gleichen
Theilen in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern und
den Verſicherten nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt Be
züglich der Wählbarkeit gelten die Beſtimmungen des S 36

Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre Die Gewählten bleiben
nach Ablauf dieſer Zeit ſo lange im Amte bis ihre Nachfolger
Mia angetretren haben Die Ausſcheidenden ſind wieder
wählbar

s 57 Die Auszahlung der Renten wird auf Anweiſung des
Vorſtandes derjenigen Verſicherungsanſtalt welche die Verhand
lungen über die Feſtſetzung der Rente geführt hatte vorſchuß
weiſe durch die Poſtverwaltungen und zwar in der Regel durch
diejenige Poſtanſtalt bewirkt in deren Bezirk der Empfangs
Se Zeit des Antrags der Bewilligung der Rente ſeinen
Wohnſitz hatte

Verlegt der Empfangsberechtigte ſeinen Wohnſitz ſo iſt er be
rechtigt die Ueberweiſung der Auszahlung der ihm zuſtehenden
Rente an die Poſtanſtalt ſeines neuen Wohnorts ber dem Vor
ſtande der Verſicherungsanſtalt welcher die Rente angewieſen hat
zu beantragen

Erſtattung der V daſfe der Poſtverwaltungen
s 79 Die zur Gewährung des Reichszuſchuſſes für erforder

lich zu erachtenden Beträge werden in den Reichshaushalts Etat
alljährlich eingeſtellt

s 80 Bis zur Jnkraftſetzung eines anderen Beitrags ſind in
jeder Verſicherungsanſtalt für eine verſicherte männliche Perſon
einundzwanzig Pfennig für eine verſicherte weibliche Perſon
vierzehn Pfennig an wöchentlichen Beiträgen zu erheben

s 83 Zum Zweck der Entrichtung der Beiträge werden von
jeder Verſicherungsanſtalt Marken S eben deren eFarbe und Stückwerth vom ReichsVe ſcherungsamt feſtgeſte

werden Auf der Marke muß die cherun lt ſowie der
Geldwerth welchen die Marke darſtellt bezeichnet ſein
Die Verſicherungsanſtalt ha daß die vont Vor enihr ausgegebenen Marken in audreichender enge ſowohl bei
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nehmen deren

ihren Organen wie bei anderen geeigneten Stellen gegen Er
ng des Geldwerthes käuflich erworben werden könnenlegung Die Erhebung der Quer erfolgt durch Einkleben eines

entſ den Betrages von Marken in Quittun geier der
Verſicherten Der Arbeitgeber iſt verpflichtet dafür Sorge zu
tragen daß jede von ihm beſchäftigte verſicherte Perſon ein auf
ihren Namen lautendes Quittungsbuch beſitzt er iſt berechtigt
fehlende Quittungsbücher für Rechnung der Betreffenden anzu
ſchaffen und den verauslagten Betrag bei der nächſten Lohnzahlung

w altenundesrath beſtimmt die Einrichtung des Quittungsbuchs

Die deſſelben trägt der Verſicherte tDie Ausſtellung des Quittungsbuchs erfolgt durch die Orts
nene des Beſchäftigungsortes Ueber den Vertrieb der

ittungsbücher wird durch die LandesCentralbehörde Beſtimmung

getroffen eF 85 Die Eintragungen eines Urtheils über die Führun
oder die Leiſtung des Jnhabers ſowie ſonſtige durch dieſes Geſe
nicht vorgeſehene Eintragungen oder Vermerke in oder an dem
Quittungsbuche ſind unzulä ſig Quittungsbücher in welchen
derartige Eintragungen oder Vermerke ſich vorfinden ſind von
jeder Behörde welcher ſie zugehen r Die Behörded die r derſelben durch neue Bücher in welche der zu
äſſige Jnhalt der erſteren nach Maßgabe der Beſtimmungen der
S8 91 und 92 zu übernehmen iſt zu veranlaſſen

Dem Arbeitgeber ſowie Dritten iſt unterſagt das Quittungs
buch wider den Willen des Jnhabers zurückzubehalten Auf die
Zurückbehaltung der Bücher zu Zwecken der Kontrolle Berichtigun
oder Ueherdeagung ſeitens der hierfür zuſtändigen Behörden un
Organe findet dieſe Beſtimmung keine Anwendung

uittungsbücher rig im Widerſpruch mit dieſer Vorſchrifturigbehalten werden ſind durch die Ortspolizeibehörde dem
Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Berechtigten auszu

händigen Der erſtere bleibt dem letzteren für alle Nachtheile
werten dieſem aus der Zuwiderhandlung erwachſen verant
wortlich

f 95 Streitigkeiten zwiſchen den Organen der Verſicherungs
anſtalten einerſeits und Arbeitgebern oder Arbeitnehmern anderer
ſeits oder zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die
ger ob oder zu welcher Verſicherungsanſtalt für beſtimmte

erſonen Beiträge zu entrichten ſind werden von der unteren
Verwaltungsbehörde entſchieden in deren Bezirk der Arbeitgeber
ſeinen Wohnſitz hat Gegen dieſe Entſcheidung ſteht den Be
theiligten die Beſchwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu

welche endet entſcheidets 104 Die Verſiherungsanſtalten ſind befugt für ihre Bezirke

oder für beſtimmte Berufszweige oder Betriebsarten ihrer Bezirke
Vorſchriften zu erlaſſen

1 über die von den Arbeitgebern Verſicherter zum S
der letzteren gegen geſundheitsſchädliche Einflüſſe zu treffenden
Einrichtungen unter ar der Zuwiderhandelnden mit
Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark

2 über das von den Verſicherten zur Verhütung von Krank
heiten zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zu
widerhandelnden mit Geldſtrafe bis zu ſechs Mark

e bedürfen der Genehmigung der LandesCentral
ehördeDie genehmigten Vorſchriften ſind durch diejenigen Blätter zu

veröffentlichen welche zu den amtlichen Bekanntmachungen der
LandesCentralbehörde oder der höheren Verwaltungsbehörde
für deren Bezirk ſie Geltung haben ſollen beſtimmt ſind
S 110 Die Verſicherungsanſtalten unterliegen in Bezug auf

die Befolgung dieſes Geſetzes der Beaufſichtigung durch das
ReichsVerſicherungsamt Das Aufſichtsrecht des letzteren erſtreckt

an die Beobachtung der geſetzlichen und ſtatutariſchen Vor
riften
Alle Entſcheidungen des ReichsVerſicherungsamts ſind endgiltig

ſoweit in dieſem Geſetze nicht ein anderes beſtimmt iſt
Das ReichsVerſicherungsamt iſt befugt jederzeit eine Prüfung

der Geſchäftsführung der Verſicherungsanſtalten vorzunehmen
Die Mitglieder der Vorſtände und Organe der Ver
ſicherungsanſtalten ſind auf Erfordern des ReichsVerſicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher Beläge Werthpapiere und
Geldbeſtände ſowie ihrer auf den Jnhalt der Bücher und die

Feſtſetzung der Renten c bezüglichen Schriftſtücke verpflichtet
Das ReichsVerſicherungsamt kann dieſelben hierzu ſowie zur
Befolgung der geſetzlichen und ſtatutariſchen Vorſchriften durch
Geldſtrafen bis zu eintauſend Mark anhalten

s 113 Sofern für das Gebiet eines Bundesſtaates ein Landes
Verſicherungsamt errichtet iſt 92 des UnfallVerſicherungs
geſetzes S 100 des Geſetzes vom 5 Mai 1886 Reichs Geſetzbl
S 132 unterliegen diejenigen Verſicherungsanſtalten welche ſich
über das Gebiet dieſes Bundesſtaates nicht hinaus erſtrecken der
Beaufſichtigung des LandesVerſicherungsamts Auf die Landes
Verſicherungsämter finden die Vorſchriften der 88 110 bis 112
entſprechende Anwendung

Jn den Angelegenheiten der den Landes Verſicherungsämtern
unterſtellten Verſicherungsanſtalten gehen die in den 88 15 18
41 53 64 66 77 81 82 99 107 109 130 dem ReichsVer
ſicherungsamt übertragenen Zuſtändigkeiten auf das Landes
Verſicherungsamt über
Die des Verfahrens und der Geſchäftsgang bei dem
r erſicherungsamt werden durch die Landesregierung

geregelt
S 114 Das Reich und die Bundesſtaaten ſind befugt die

Alters und Jnvalidenverſicherung der in ihren Verwaltungen
be Perſonen für eigene Rechnung durchzuführen

Die Erklärung daß von dieſer Befugniß Gebrauch gemacht
werden foll erfolgt ſoweit es ſich um Betriebe der Heeres
verwaltung handelt durch die oberſte Militärverwaltungsbehörde
des Kontingents im übrigen für die Verwaltungen des Reichs
durch den Reichskanzler für die Verwaltungen der Bundesſtaaten
durch die Landes Centralbehörden Die Erklärung iſt an das
ReichsVerſicherungsamt zu richten

s 122 Seeleute 5 1 Abſatz 1 Ziffer 1 des Geſetzes vom
13 Juli 1887 ReichsGeſetzbl S 329 ſind bei derjenigen Ver
ſicherungsanſtalt zu verſichern in deren Bezirk ſich der Heimathsn

ur en Bundesra önnen über die Beibringung der
Marken und die Aufrechnung der Quittungsbücher
von den Vorſchriften dieſes Geſetzes abweichende Beſtimmungen
getroffen werden

Für Seeleute welche ſich außerhalb Europa s aufhalten beträgtdie Friſt r Einlegung von Rechtsmitteln 6 Wochen Die Friſt
kann von derjenigen Behörde gegen deren Beſcheid das Rechts
mittel ſtattfindet weiter erſtreckt werden

An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei See
leuten das Seemannsamt und zwar im Jnlande das Seemanns
amt des Heimathshafens im Auslande dasjenige Seemannsamt
welches zuerſt angegangen werden kann

ur Befolgung der von der Verſicherungsanſtalt vorgeſchriebenen
Schutzmaßregeln ſowie zur Zulaffung der Beſichtigung der Fahr
Ket ſind auch die Korreſpondentrheder und Bevollmächtigte der

ederei ſowie die Schifſsführer verpflichtet
s 104 Abſatz 1 Ziffer 2 findet auf Seeleute keine An

ung
128 Arbeitgeber welche in die von ihnen aufgrund geſetzncher oder von der Verſicherungsanſtalt erlaſſener Beſtimmun

aufzuſtellenden Nachweiſungen oder Anzeigen Eintragungen auf
Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei gehörigerdi e i dic hehein kannte können von dem la

mit Ordn ty i ſü ern e ger t rafe bis zu ſün hun
Arbeitgeber welche der Verpflichtung für die vonihnen beſchäftigten dem Verſicherungs unlecliegenden Per

ſonen die vorgeſchriebenen Marken rechtzeitig zu verwenden nicht
nachkommen können von dem Vorſtande der sanſtalt

g5 unzuläſſig ſind wird mit Geldſtrafe bis zuark ober i in n bis zu ſechs Monaten be
traft Sind mildernde Umſtände vorhanden ſo kann ſtatt der

wel nach
e auſend

efängnißſtrafe auf Haft erkannt werdens füngn via Verſicherte welche zur Sei des Jnkrafttretens
dieſes reh das 40 Lebensjahr vollendet haben findet die

Vorſchrift daß Altersrenten erſt n Ablauf von 30 Beitrags
jahren zu gewähren ſind 88 10 12 keine Anwendung

Solche Verſicherte erhalten vielmehr unbeſchadet ihrer Beitrags
pflicht für die Zeit nach dem Jnkrafttreten dieſes Geſetzes Altersrenten ſchon dann wenn ſie nachweislich währen der dem

rege dieſes Geſetzes unmittelbar vorangegangenen drei
alenderjahre in mindeſtens je 47 vollen Wochen ſache in

einer Beſchäftigung geſtanden haben welche nach dieſem Geſetzedie Verſicherun Sach begründen würde oder durch beſcheinigte

mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheit zeitweiſe behindert
en ſind die bezeichnete volle Anzahl von Wochen zu

arbeiten
Der im vorſtehenden Abſatze bezeichnete Nachweis iſt durch

Beſtätigung der für den jedesmaligen a n zu
ſtändigen unteren Verwaltungsbehörde oder durch Beſcheinigung
der betreffenden Arbeitgeber ſofern deren Unterſchrift von einer
öffentlichen Behörde beglaubigt iſt zu führen

8 144 Diejenigen Vorſchriften dieſes Geſetzes welche ſich auf
die Herſtellung der zur Durchführung der Alters und Jnvaliden
verſicherung erforderlichen Einrichtungen beziehen treten mit dem
Tage der Verkündung dieſes Geſetzes in Kraft

Jm übrigen wird der Zeitpunkt mit welchem das Geſetz ganz
oder theilweiſe für den Umfang des Reichs oder Theile deſſelben
in Kraft tritt durch Kaiſerliche Verordnung mit Zuſtimmung des
Bundesraths beſtimmt

Urkundlich c
Gegeben c

Deutſches Reich
O Berlin 8 Juni Aus Südweſtafrika ſind wieder

einige Berichte eingetroffen welche nähere Aufſchlüſſe über
die Vorgänge in betreff des Goldgebietes in
Damaraland bringen Da aufgrund unſerer früheren
Meldungen einige veränderte und unklare und zum Theil un
richtige Notizen durch die Zeitungen gegangen ſind ſo mögen
noch einige Darlegungen hier Platz finden Das einzig abbau
würdige Land auf jenem Gebiet ſoll dasjenige ſein auf welchem
die auſtraliſchen Goldgräber Diggers ihre Funde machten
Es ſind deren fünf Stevens und Genoſſen welche am 23 Juli
1887 mit der Deutſchen Kolonial Geſellſchaft für Südweſt
afrika und einem kapiſchen Rheder A Ohlſſon einen Ver
trag abgeſchloſſen und eine Geſellſchaft Australian Prospecting
Syndicate bildeten nach welchem der Ertrag der Goldriffs
in Achtel getheilt werden ſollte davon wurde von vornherein
der Kolonial Geſellſchaft zugeſprochen den Diggers wurden
noch beſoudere Rechte eingeräumt Stevens nahm bekanntlich
nachher ſeine Thätigkeit auf und entdeckte an derſelben Stelle
wo ſein Vater vor 33 Jahren Gold aufgefunden hatte die
jetzt in Frage kommenden Felder Es war die dringende
Gefahr vorhanden daß dieſes auf einem deutſchen Schutz
gebiete vorhandene Gold in fremde Hände kam denn es be
ſtanden im ſtillen ſchon mehrere Vereinigungen fremder
Nationen Kapland Das veranlaßte Herrn v Lilienthal
ermuthigt durch Perſonen aus höchſten Kreiſen mit einem
eignen Unternehmen vorzugehen Es gelang ſeinen Abgeſandten
s und alle Rechte der Digger ſowie deren fernere Thätigkeit
zu gewinnen I der Antheile iſt noch im Beſitze der Deutſchen

Kolonial Geſellſchaft für Südweſt Afrika g hat das Gold
ſyndikat an Ort und Stelle gekauft und das letzte Achtel be
hält der Beſitzer Seit dem Erlaſſe der Goldverordnung vom
25 März d J ſteht es jedem frei dort Gold zu ſuchen Man darf
aber keinenfalls annehmen daß das Gold welches Jahrtauſende
dort geruht hat und jetzt ans Tageslicht gezogen werden ſoll
durch das ganze Land verbreitet iſt es findet ſich ſolches nur
anf einem engbegrenzten Gebiete und jedermann muß ſich
hüten Geſellſchaften beizutreten welche auf gut Glück dort
Gold ſuchen wollen Es möchten arge Enttäuſchungen ent
ſtehen wie in Transvaal wo von zahlreichen Unternehmungen
nur wenige gut ſind Uebrigens iſt das Goldſyndikat um
Jrrthümern vorzubeugen durchaus unabhängig von der
deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südafrika Es iſt ein
Privatunternehmen wenn es auch hauptſächlich aus denſelben
Perſonen beſteht Jm Vorſtande dieſes Syndikats ſitzt auch
der früher genannte Frhr v Oppenheim in Köln ob derſelbe
aber den Ingenieur Scheidweiler deſſen Name bei den Hereros
keinen guten Klang hat auf eigne Rechnung entſandte iſt
noch nicht gewiß eine Beſtätigung iſt abzuwarten
Der Bundes rath hat tthatſächlich am vorigen
Donnerstag ſeine letzte Plenarſitzung abgehalten und ſeine
Sommerpauſe angetreten die meiſten Bevollmächtigten
auch die ſtimmführenden ſind bereits abgereiſt nur einige
Bevoklmächtigte ſind noch hier geblieben welche ihren Urlaub
noch über die erſten Plenarſitzungen im Herbſte gusdehnen
wollen Die Sitzungen müſſen im September wieder auf
genommen werden namentlich ſchon deshalb weil am 30 Sept
eine Reihe von Verfügungen aufgrund des Sozialiſtengeſetzes
erlaſſen werden muß Es läuft nämlich an dieſem Tage der
kleine Belagerungszuſtand ab über Berlin Potsdam u ſ
über Frankfurt a Hanau Höchſt Offenbach über Hamburg

ltong und über Stettin Hierzu e alſo Anträge erforder
lich von Preußen Heſſen und Hamburg

Potsdam 7 Juli Dem hieſigen Magiſtrat und der
Stadtverordneten Verſammlung iſt auf die anläßlich des
Ablebens des Kaiſers Friedrich an Se Majeſtät den
Kaiſer Wilhelm gerichtete Adreſſe folgendes Allerhöchſte Dank
ſchreiben zugegangen

Mit ernſter Wehmuth habe Zuſchrift empfangen in welcher
Sie Mir Jhr Beileid an dem Hinſcheiden Meines heißgeliebten
Herrn Vaters Sr Majeſtät des in Gott ruhenden Kaiſers
und Königs Friedrich zu erkennen gegeben Es hat Mir wohl
gethan daß Sie dem Entſchlafenen welcher in Seiner Geburts
ſtadt Potsdam mit Vorliebe weilte dort wo Er im Kreiſe der
Familie ſo viele glückliche Stunden verlebte wo Jhm von der
Bevölkerung nur Liebe und Vertrauen entgegengebracht wurde
ein treues Andenken bewahren und daß Sie den ſchweren
Verluſt der Mich betroffen in ſeiner ganzen Größe mit Mir
empfinden Jch danke Jhnen auſrichtig für dieſe warme Theil
nahme welche Mich um ſo mehr bewegt hat als auch Jch an
dem Wohle der Stadt und ihrer Bewohner ein lebhaftes
Jntereſſe nehme

Marmorpalais 29 Juni 1888 Wilhelm
Bremen 7 Juli Heute nachmittag fand guf der Werft

der Aktiengeſellſchaft Weſer der Stapellauf des Aviſos
Erſatz Pomerania ſtatt Das r wurde auf Befehl Sr Majeſtät des Kaiſers durch den Viceadmiral Grafen
e d getauft Ein zahlreiches Publikum wohnte der

i imit Ordnungsſtrafe bis zu dreihundert Mark belegt werden8 136 er in uiltungebuchern Eintragunden oriummt

Wiſſenſchaft Kunſt Literatur
bp Berlin 8 Juli Dem Vortrage über Kaiſer

Wilhelms Land welchen geſtern abend Dr Hollrung
Mitglied der deutſchen wiſſenſchaftlichen Expedition nach Neu
Guinea in der Geſellſchaft für Erdkunde hielt entnehmen wir einige
Einzelheiten Der Umfang von Kaiſer Wilhelms Land beträgt
178,000 gkm zu denen noch 172,000 qkm Jnſelgebiete kommen
Die Fahrt an den früher ſo gefürchteten Küſten iſt heute wo man
die einzelnen Fiffe kennt ſo wenig gefährlich daß die Dampfer
der Geſellſchaft den Dienſt zwiſchen den einzelnen Häfen bei
Nacht verſehen Wenig gegliedert iſt das Land das aber treff
liche Häfen beſitzt von denen der Hatzfeld der Konſtantin und
der Jmſchvaſen ſchon benutzt werden während der Prinz Heinrich

der Friedrich Wilhelm und der noch erſchloſſen
werden müſſen Jm Süden lagern Bergmaſſen vor von un
regelmäßiger Formation und ſtellenweiſe finden z Vulkane
Die von dem Gebirge nach Süden gehenden Flüſſe haben ſtarkes
Gefälle kurzen Lauf und werden ſpäter zum Flößen der vverth
vollen Hölzer gute Dienſte leiſten Jm Norden rn iſt der
auf r ändiſchem Gebiete entſpringende Kaiſerin Auguſta
Fluß 100 Meilen weit für die größten Seedampfer fährbar
und für Dampfer von 10 Fs Tiefgang noch bis zum 1350 ö
derjenigen Stelle an welcher die Expedition bei ihrer zweiten
Reiſe umkehren mußte die Breite S dort noch300 m Entdeckt wurden bisher vier Nebenflüſſe alle ſehr
waſſerreich und mit ſtarker Strömung Außerdem wurde
bisher noch der Ottilien Fluß näher erforſcht Ueber
ſchwemmungen ſind ſelten häufig dagegen die Bildung von
Tümpeln Die Durchſchnittstemperatur iſt eine ſehr günſtige
27 29 Grad dank der kühlen Seewinde und den häufigenNiederſchlägen Das Verhältniß der Eingeborenen zu den Weißen
war anfangs freundlich trübte ſich aber ſpäter Die Expedition
wurde am Kaiſerin Auguſta Fluſſe mehrmals angegriffen und
mußte in der Nothwehr einige Eingeborene erſchießen Auch bei
Hatzfeldhafen fanden Kämpfe ſtatt denen ein Malaie zum Opfer
fiel worauf man verſchiedene Dörfer zur Strafe niederbrannte
Heute ſoll das Verhalten beſſer ſein doch eignen ſich die Einge
borenen noch nicht zum Arbeiten Man hat deshalb mit Erfolg
d en Bismarck Archipel eingeführt die brauchbar und

illig ſind
Hagenau i Elſaß Jn den Kreiſen Hagenau und Weißen

burg hat ſich wie bereits von uns gemeldet ein aus angeſehenen
Eingeſeſſenen zuſammengeſetzter Ausſchuß gebildet behufs Er
richtung eines würdigen Denkmals für den verewigten
Kaiſer Friedrich auf dem erinnerungs reichen Boden
des Schlachtfeldes von Wörth Es ſteht zu hoffen daß
Beiträge die jetzt ſchon unter der Adreſſe Kaiſer Friedrich
Denkmal Comite in Hagenau i E bereitwilligſt angenommen
werden aus allen deutſchen Gauen zur Verwirklichung des ſchönen
Vorhabens reichlich fließen werden Die Vertretung der Gemeinde
Wörth hat ſich ferner ſchon bereit erklärt einen für das Denkmal
geeigneten Platz aus Gemeindemitteln zu beſchaffen Der Aufruf
der an jeden Deutſchen weß politiſchen oder religiöſen Be
kenntniſſes er auch ſein möge ergeht lautet

Aufruf zur Errichtung eines Denkmals
für Kaiſer Friedrich bei Wörth

Kaiſer Friedrich iſt von uns geſchieden All der Liebe und
Verehrung welche wir ihm bei Lebzeiten als Menſchen als
Fürſten und Feldherrn gezollt können wir ſichtbaren und
dauernden Ausdruck nur noch durch ein Denkmal verleihen
welches würdig iſt des großen Todten Und fragen wir
Wo iſt der geeignete Platz für ein Friedrichsdenkmal zu dem
jeder Deutſche dankbaren und freudigen Herzens beiſteuern kann
ſo bietet ſich ungeſucht die geweihte Stätte dar wo Friedrich
ſeinen herrlichſten Sieg erfocht wo auf blutigem Schlachtgefild
die köſtlichſte Frucht erwuchs die er von Jugend auf erſehnt
das unvertilgbare Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit aller
deutſchen Stämme Und von der Höhe wo der heiße Kampf
getobt in Fröſchweiler grüßt nach allen Seiten weit ins Land
hinein die ſchöne Friedenskirche die unter Friedrichs beſonderem
Schutze ſtand ein redendes Zeugniß dafür daß nicht
Kampf und Ruhm ſondern Friede und Verföhnung auch
in dem wiedergewonnenen Lande das höchſte Ziel ſeines
Strebens war

Darum wer den Helden ehren will der durch den Sieg bei
Wörth dem deutſchen Volke das erhebende Gefühl der auf der
Einigkeit beruhenden Kraft wiedergeſchenkt hat wer dem edlen
Fürſten ſeine Verehrung und Dankbarkeit bezeugen möchte der
durch ſeine milde hochherzige für alles Schöne und Gute be
geiſterte Perſönlichkeit Nord und Süd vereinigt und aller
Herzen gewonnen hat der wirke mit uns daß bei Wörth dem
geliebten Kaiſer ein Denkmal erſtehe das auch künftigen Ge
ſchlechtern ein Wahrzeichen werde ſeiner edlen Größe unſerer
dankbaren Liebe

Der geſchäftsführende Ausſchuß
aus den Kreiſen Hagenau und Weißenburg

Gerichtsverhandlungen

Halle 9 Juli Schwurgerichtsſitzung vom 7 Juli
Gerichtshof Hr Landgerichtsdirektor Reuter Vorſitzender
Herren Landgerichtsrath Knibbe und Gerichtsaſſeſſor Buch
holz Beiſitzer Die königl Staatsanwaltſchaft war vertreten
durch Hrn Staatsanwalt Arndt Gerichtsſchreiber Hr Aktuar
Ungnad Als Geſchworene wurden ausgelooſt die Herren
Gutsbeſ Abe Gimritz Landwirth Karl Seibicke Merſeburg
Rentner Karl Börl Halle Maſchinenfabrikant Richard Degen
kolbeHalle Lotterie Einnehmer Emil Steinkopf Eisleben
Gutsbeſ Ferdinand Häder Pohritzſch Bergwerksbeſ Dr Theod
TuchenHalle Gutsbeſ Hermann Hädicke Brachſtedt Guts
beſitzer und Ortsrichter Julius GottſcheKütten Rendant
Theodor Gödecke Halle Kfm Woldemar Thoß Halle
Rentner Franz Hippe Merſeburg Als Angeklagter erſchien
der frühere Poſthilfsbote Karl Lorbeer aus Höhnſtedt be
Eisleben 28 Jahre alt Nach der Anklage hatte er ſich mehrerer
Strafthaten ſchuldig gemacht nämlich Unterſchlagungen und
Urkundenfälſchungen beides begrifflich nach Beſtimmung der be
treffenden Geſetzesparagraphen 350 und 267 bloße Vergehen die
mit Gefängniß zu beſtrafen dadurch aber daß die Unter
ſchlagungen des Angeklagten eines Beamten zugleich
mit unrichtiger Werk geſetzt wordenualifizirten ſich die Vergehen als Verbrechen 351 des

tr Geſ s und gehörten zur Zuſtändigkeit des Schwurgerichts
Jm e wurden dem Angeklagten 16 ſelbſtändige ſtrafbareHand ungen zur Laſt gelegt und zwar 9 Unterſchlägungen im

Amte 4 Urkundenfälſchungen 2 Briefunterdrückungen und eine
einfache Unterſchlagung ſämmtlich begangen vom Januar bis
16 April d J m 15 Juni 1881 war L bei der Poſtagentur

x als Poſthilfsbote angeſtellt worden und hatte das
mit als Landbriefträger bekommen da auch ſeine Vereidigung

ſtattgefunden ſo war über ſeine Beamteneigenſchaft kein Zweifel
Seines Amtes hatte er bis zu Anfang dieſes Jahres zur
vollſten Zufriedenheit ſeines Vorgeſetzten des Poſtagenten Krüger
z öhnſtedt in redlicher Pflichterfüllung gewaltet und
ich bis dahin nichts zuſchulden kommen laſſen dann aber war er

der Verſuchung erlegen ſich an fremdem Eigenthum u vergreifen
Als Landbriefträger hatte L das Recht und die Verpflichtung
gehabt Gelder bis zu 400 anzunehmen die durch Poſt
anweiſungen verſchickt werden ſollten mit der Annahme ſolcher
Gelder betraut hatte er nacheinander 44 M und 58,75 M zur
Weiterbeſorgung übernommen ferner 200 20 10 M und
20 M ſtatt aber dieſe Gelder in Höhnſtedt an den Poſtagenten
zur Weiterbeförderung abzuliefern hatte er ſie für ſich behalten
und für ſich verwendet Um die Unterſchlaguugen zu verdecken
hatte er die Eintragung in das zur Kontrolle der Einnahme
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beſtimmte Annahmebuch We et und weiter die für die Abſender nöthigen Poſteinlteferungsſcheine ſelbſt ausgeſtellt wobei er
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Dadurch
atte der Angeklagte öffentliche Urkunden welche zum
eweiſe von Rechten oder Rechtsverhältniſſen von Erheb

lichkeit in rechtswidriger Abſicht fälſchlich angefertigt und
zum Zwecke der Täuſchung davon Gebrauch gemacht

wei Amtsvergehen anderer Art hatte der Angeklagte noch zur
Verdeckung der erintichen Unterſchlagungen begangen indem er
einen im Briefkaſten zu Volkmaritz vorgefundenen Brief von dem
Abſender eines der unterſchlagenen Geldpoſten an ſich behielt
d h unterdrückte ebenſo einen eingeſchriebenen Brief in welchem
der Angeklagte ganz richtig eine Anfrage an den Empfänger der
Geldſendung von 200 M vermuthet hatte Drei amtliche Unter
ſchlagungen geringerer Art ſollten darin beſtanden haben daß er
3,40 M Abonnementsgeld für die SaaleZeitung ſowie zweimal
1,40 M Abonnementsgelder für eine Modezeitung nicht an die
Poſtagentur abgeliefert ſowie die erforderliche Eintragung unter
laſſen das e Vergehen die einfache Unterſchlagung lag darin
daß er 960 die er von Frau Kfm D in Volkmaritz zur
privaten Beſorgung an den Poſtagenten Krüger in Höhnſtedt aus
Gefälligkeit übernommen für ſich behielt Der a agte ſchon

den Namen des Poſtagenten unterſchrieben

früher geſtändig geweſen räumte auch jetzt in der Hauptſache die
begangenen Strafthaten ein nur den erſten Fall betreffs der
44 M ſtellte er anders dar mit der Erklärung dieſen Betrag
verloren zu haben es war dies unwahrſcheinlich da er doch die
Eintragung unterlaſſen und auch den Poſteinlieferungsſchein aus
gefertigt und an den Abſender ausgeliefert Ferner ſollte
bei den drei Abonnementsbeträgen keine Unterſchlagung vor
liegen Hinſichtlich der bezügl Eintragung wurde Hr Poſt
inſpektor Hilſchner als Zeuge und Sachverſtändiger vernommen
Des Angeklagten Vergehen ſind durch genannten Beamten bei
einer Unkerſuchung entdeckt Es kam zur Sprache was wohl der
Zeweggrund des Angeklagten zu den Geldaneignungen geweſen
doch konnten darüber nur Vermuthungen angenommen werden
Er iſt verheirathet Vater von 3 Kindern ſein Gehalt beträgt
täglich 50 wozu jedoch noch verſchiedene Nebeneinnahmen
gekommen ſo daß eine eigentliche Nothlage bei ihm nicht vor
handen geweſen zumal er noch bei ſeinen Eltern gewohnt ſein
Vater iſt Ackerbürger und ſelbſt Poſthilfsbote
Krüger iſt mit L ſehr zufrieden geweſen hat ihm auch gleich zur
Deckung der erſtermittelten Unterſchlagung 58 75 die Mittel
geliehen und weiter noch 200 zu deren Erſtattung ſich der
Vater des Angeklagten verpflichtet hat Deſſen Führung iſt gut
geweſen von Aufwand und dergleichen hat man nichts bei ihm
gemerkt Der Augeklagte hatte aber 200 M als Dienſtkaution
ſtellen und ſich dies Geld leihen müſſen vom Darleiher zur
Rückzahlung gedrängt mag er um denſelben los zu werden die
200 M unterſchlagen haben Die Poſt iſt bis auf 58 M zum
Theil aus erwähnter Kaution gedeckt für den Schaden hatte ſie
ſelbſtverſtändlich Erſtattung geleiſtet jener Reſt wird jedenfalls
auch noch gedeckt werden da der Angeklagte bezw deſſen Vater
dafür Sorge tragen wollen Außer Vernehmung der beiden
Zeugen war weitere Beweiserhebung nicht nöthig und ſo wurden
die Schuldfragen geſtellt 9 Fragen betreffs Unterſchlagungen im
Amte mit ebenſo viel Fragen nach mildernden Unſſtänden
2 Fragen betreffs Briefunterdrückung Vergehen gegen 8 354 des
Str B 4 Fragen betreffs Urkundenfälſchung und eine Frage
betreffs der einfachen r zuſammen 25 Fragen
Die kgl Staatsanwaltſchaft erachtete dafür daß nach dem Ge
ſtändniß des Angeklagten und der Beweisaufnahme deſſen Schuld
als erwieſen anzunehmen auch bezüglich des erſten Unterſchlagungs
falles Bei den Fällen der Abonnementsgelder ſei indeß den An
gaben des Angeklagten beizutreten da man mit den unvorſchrifts
mäßigen Einführungen beim Poſtamt zu Höhnſtedt rechnen müſſe
in dieſen Fällen habe der Angeklagte nur nicht regelrecht ge
handelt weßhalb den Geſchworenen anheimzuſtellen die bezüglichen
Fragen zwar betreffs der Unterſchlagung zu bejahen indeß zu
verneinen daß der Angeklagte das Annahmebuch falſch geführt
habe Ob nun mildernde Umſtände vorhanden könne angenommen
werden der Angeklagte habe zwar erhebliche Beträge unter
ſchlagen aber Zuchthausſtrafe halte er der Staatsanwalt hier
doch nicht für geeignet des Angeklagten bisherige Unbeſcholtenheit
käme in Betracht ich bin dafür ſo ſchloß der Hr Staats
anwalt daß der Angeklagte empfindlich beſtraft werde aber nicht
mit Zuchthaus Der Vertheidiger Hr Rechtsanwalt Föhring
bemängelte beſonders die geltend gemachte unrichtige Bücher
führung mit der Erklärung daß der Angeklagte nur die Ein
tragungen unterlaſſen alſo gar keine poſitive Thätigkeit
dabei begangen habe Abonnementsgelder wären gar nicht unter
ſchlagen ſondern nur aus Vergeßlichkeit des Angeklagten verſpätet
abgeliefert Von den Schuldfragen würden nur diejenigen betreffs
Briefunterdrückung zu bejahen ſein ſowie die Urkundenfälſchung
und die einfache Unterſchlagung Wo die Fragen nach mildernden
Umſtänden geſtellt bitte er dieſelben zu bejahen da letztere aus
reichend vorhanden Vom Hrn Staatsanwalt ward unter Hinweis
auf Obertribunals und Reichsgerichtsentſcheidungen die Be
hauptung des Vertheidigers bezüglich unrichtiger Bücherführung
dahin widerlegt daß auch ohne poſitive tiger alſo ſelbſt bei
unterlaſſener Eintragung unrichtige Bücherführung an
genommen wird Der Spruch der Geſchworenen lautete
nach halbſtündiger Berathung auf Bejahung von 6 Amts
unterſchlagungen nebſt Bejahung mildernder Umſtände ver
neint wurden die 3 Unterſchlagungen der Abonnements
gelder bejaht aber wiederum Briefunterdrückung und Urkunden
fälſchungen nebſt einfacher Unterſchlagung Die Staatsanwaltſchaft
beantragte 2 Jahre Gefängniß und 5 Jahre Verluſt der bürger
lichen Ehrenrechte im Fall Verneinung des Ehrverluſts würde
aber auf Unfähigkeit des Angeklagten zur Bekleidung eines öffent
lichen Amtes auf 5 Jahre zu erkennen ſein Das Urtheil lautete
wie ſchon in der Sonntagsnummer mitgetheilt dem Antrage ge
mäß auf 2 Jahre Gefängniß und letzterwähnte Nebenſtrafe
Bei der andern Sache handelte es ſich um das Verbrechen des
Meineides und der Anſtiftung zu demſelben Angeklagt
waren der Arbeiter Wilhelm Richter aus Bitterfeld am 9 Febr
1860 in Roitzſch geboren ferner der Arbeiter Karl Wüllner
aus Bitterfeld am 31 Juli 1858 in Pouch geboren beide mehrfach vorbeſtraft wegen Jorſtdiebſtahls verheirathet aus Unter

ſuchungshaft vorgeführt Die Verhandlung entzog ſich der
Oeffentlichkeit nach deren Wiederherſtellung das Urtheil verkündet
wurde Es lautete wie gleichfalls ſchon mitgetheilt gegen beide
Angeklagte wegen Meineides auf je 5 Jahre Zuchthaus und
Ehrenrechtsverluſt auf gleiche Dauer von der Anklage der An
ſtiftung zum Meineide ward Wüllner dem Spruch der Ge
ſchworenen gewiß freigeſprochen Jn der Begründung wurde
erwähnt daß die Angeklagten ihr Verbrechen aus höchſt ver
werflichen Motiven verübt Richter hatte nach Leiſtung ſeines
eugeneides in einem en Wüllner an en ter Prozeß
Alimentenklage wiſſentlich ein falſches Zeugniß abgelegt Wüllner

aber als damaliger Beklagter den ihm zugeſchobenen Eid
wiſſentlich falſch geleiſtet um ſich ſeinen Verpflichtungen zu ent
ziehen Wie verwerflich die Angeklagten verfahren erhelle noch
daraus daß ſie nach jenen Eidesleiſtungen ihren erzielten Erfolg
durch ein feſtliches Gelage gewiſſermaßen gefeiert um Religion
und Richter zu höhnen ſolchem Treiben müſſe nachdrücklich
a werden Es ward gegen die Angeklagten noch auf

auernde Unfähigkeit erkannt als Zeugen oder Sachverſtändige
eidlich vernommen zu werden

Der Quedlinburger Doppelmord
vor dem Schwurgericht

Bericht der Saale Ztg

Halberſtadt 6 Juli
Bei Eröffnung der Verhandlung am zweiten Tage war der

vordere Hauptraum vollſtändig von Menſchen gefüllt indem nicht G
weniger als 40 eugen aufgerufen wurden Den Ausſagen zufolge
hatte der Angeklagte wie gewöhnlich am Morgen des 14 Juli v J
den Lehrling Woölter um 59 Uhr indem er in deſſen Kammer
trat geweckt Derſelbe kleidete ſich ſchnell an und ging in die

Der Poſtagent

nach vorn belegene Thorfahrt des Hauſes wo ihm jeden Morgen Korſofahrt durch die Stadt eröffnet Den
aus einem Schiebefenſter von dem Meiſter der Schlüſſel zur
Werkſtatt gereicht wurde Nachdem er mehrere male vergeblich

eklingelt klopfte er an das Fenſter der Schlafkammer der Tochter
ina welche nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen den

Schlüſſel aus der Schlafkammer der Eltern holte und dem Wolter
zuwarf Sie ahnte noch nicht das gräßliche Verbrechen das anden Eltern verübt war als ſie in des Vaters Geſicht Blutſpuren
bemerkte da ſie glaubte der Vater habe Naſenbluten gehabt
Erſt als beim Austritt aus der Schlafkammer ſie ſich nach der
Mutter umdrehte bemerkte Ling daß auch dieſe im Blute a
Sie rief die Eltern vergeblich beim Namen faßte die todeskal
Hand des Vaters und ſchrie nun laut um Hilfe Die von ihr an
der Mutter angeſtellten Wiederbelebungsverſuche blieben ohne
Erfolg Der ſchnell herbeigerufene Arzt konnte leider nur den
Tod beider beſtätigen Die Lage der beiden Ermordeten war
eine ruhige und ließ ſich vermuthen daß der Tod ſofort ohne
Gegenwehr erfolgt ſein mußte Es ſtand ſonach außer allem
Zweifel feſt daß ein Mord an den Eheleuten verübt war

Nach umfaſſendſten Unterſuchungen waren genügende Verdachts
momente erwieſen daß die Verhaftung des Angeklagten am andern
Morgen 15 Juli in aller Frühe auf Antrag der königl Staats
anwaltſchaft hier erfolgte

Bei der Zeugenvernehmung machten die der an
weſenden fünf Kinder einen herzergreifenden Eindruck auf alle
Anweſenden nur auf den re nicht und als der Präſident
dem W ſagte Fühlen Sie denn feine Rührung wenn Sie hier
die unglücklichen Waiſen weinen ſehen wenn Sie ſich ſchuldig
fühlen erleichtern Sie doch Jhr Gewiſſen durch ein reumüthiges
Geſtändniß Ohne die geringſte Bewegung in der Stimme und
mit derſelben kalten Theilnahmloſigkeit und Gleichgiltigkeit ant
wortete Angeklagter Jch kann nichts geſtehen Die bereits
angeführten Verdachts gründe werden durch die betreffenden
Zeugen wiederholt beſtätigt und eidlich erhärtet Aus dem ver
leſenen Gutachten des ſachverſtändigen Chemikers Dr Hadelich
Erfurt über die ihm überſandten und von ihm unterſuchten Gegen
ſtände ger hervor daß Blutflecken an den Glasplatten demSchrau enſchlüſſel der Fenſterleiſte dem Tuchlappen und der Hoſe

des Angeklagten vorgefunden ſind welche nach dem 13 Juli ent
ſtanden ſein können Faſt von allen Zeugen wird die auffallende

n t und große Theilnahmloſigkeit welche der Angeklagte
nach der That bewies wie überhaupt deſſen eigenartiges ver
ſchloſſenes Weſen bekundet Die Verhandlungen des zweiten Tages
wurden um 8 Uhr abends geſchloſſen

Halberſtadt 7 Juli
Den dritten Verhandlungstag eröffnet der Herr Präſident

um 10 Uhr Zunächſt gelangte ein früherer Brief welchen der
Angeklagte an ſeine Schwiegermutter und an ſeine geſchiedene
Ja gerichtet und in welchem er gegen dieſelben die ſchrecklichſten

luchausdrücke ja ſogar Drohung mit Mord ausſpricht zur Ver
leſung Jn längerer klarer Ausführung berichtete ſodann der
noch geladene heutige einzige Zeuge Gerichtsaſſeſſor Schubert
welcher ſeiner Zeit als Gehilfe der königl Staatsanwaltſchaft die
gerichtlichen n geleitet und auch die Anklage voll
zogen hat über die Ergebniſſe der Unterſuchungen Derſelbe wies
gleichfalls die Verdachtsgründe zurück wonach man einige andere
Perſonen des Verbrechens anfänglich beſchuldigen wollte und er
klärte daß er den Eindruck gewonnen habe daß der Mörder eine
n örtlichen Verhältniſſen wohlvertraute Perſon geweſen ſein
müſſe

Hr Erſter Staatsanwalt Schöne weiſt in ſeiner 1 ſtündigen
Rede auf die geſetzlichen Beſtimmungen 211 des Strafgeſetz
buchs hin wonach man ſich der geſtellten Frage gemäß fragen
müſſe ob hier eine Tödtung und zwar abſichtlich und mit voller
Ueberlegung ausgeführt vorliege Es ſei außer Zweifel wie aus
Firg wurde daß dieſe drei Punkte in dieſem Falle unbedingt
ejaht werden müſſen Bei dieſer ſchauerlichen That handele

es ſich nicht um Zufall oder Fahrläſſigkeit wie die Leichenöffnung
ergeben hat nicht um eine Leidenſchaft Auch müſſe die That
mit geeigneter Waffe geſchehen ſein Es handele ſich nun darum
feſtzuſtellen ob der Angeklagte Adolf Weitenhagen derjenige Mann
ſei welcher dieſe Blutthat vollbracht hat Es ſeien durch die
r Beweisaufnahmen die Mordgedanken und Mord
pläne des Angeklagten erwieſen die Beſchaffung eines geeigneten
Mordinſtrumentes die Kenntniß von dem Wege zur und von der
Schlafſtätte der Ermordeten der Nachweis des Blutes in dem
Beinkleide die Auffindung des Taſchenmeſſers und des Schrauben
ſchlüſſels das kalte theilnahmloſe Verhalten vor und nach der
That der völlige Mangel eines räuberiſchen Motivs die Ver

angenheit des Angeklagten die Aehnlichkeit der früheren Verhältniſſe in Stargard und hier betreffs der Erwerbung eines

eigenen Geſchäfts der widerſpruchsvolle Charakter des An
geklagten 2c ſeien alles Verdächtigungsmomente welche die Schuld
frage außer Frage ſtellten und er beantrage das Schuldig über
den Angeklagten auszuſprechen

Nach halbſtündiger Pauſe ergreift der Vertheidiger Hr Rechts
anwalt De Fromme das Wort um in faſt zweiſtündiger Aus
führung die Anſchuldigungen zu widerlegen Während dieſer
Rede ſenkt der Angeklagte wiederholt den Kopf und weint heftig
Der Herr Vertheidiger giebt zu daß der Augeklagte verdächtig
ſei derſelbe ſei aber weder bei der Ausführung der That noch
bei einer Handlung betroffen welche letztere vorbereitet habe oder
ihr nachgefolgt ſei hierüber ſeien keine Beweiſe erbracht Die
Verdächtigungsmomente allein genügten nicht zur Verurtheilung
des Angeklagten weshalb er die Freiſprechung beantrage

Hierauf trat gegen 3 Uhr eine einſtündige Pauſe ein Die den
Geſchworenen vorgelegten Fragen lauten Jſt der Angeklagte
Buchbindergehilfe Adolf Heinrich Wilhelm Weitenhagen ge
bürtig aus Stargard zuletzt in Quedlinburg ſchuldig den Buch
bindermeiſter Heinrich Baltzuweit in Quedlinburg und deſſen
Ehefrau Johanne Baltzuweit geb Flemming vorſätzlich und mit
Ueberlegung getödtet zu haben

Weitenhagen wurde wegen Mordes des Ehemanns Baltzuweit
zur Todesſtrafe wegen Todtſchlags der Ehefrau zu 15 Jahren
Zuchthaus verurtheilt Der Angeklagte nahm das Urtheil ohne
jede ſichtbare Erregung entgegen

Provinzial Nachrichten
K Erfurt 6 Juli Der Erfurter Viehverſicherungsverein

hielt geſtern ſeine Hauptverſammlung Die ſich ergebende
Dividende von 15 Proz der auf 1887/88 erhobenen Prämie ſoll
durch Abſetzung an den Prämien für 188990 vertheilt werden
Zr Abtheilung Pferdeverſicherwng ſind im Laufe des

eſchäftsjahres zur n gelangt 2737 Pferde im Tax
werthe von 1,954,190 M für 1073 Mitglieder Der Reſerve
fonds beziffert ſich jetzt auf 85,583 M Jn der Rindvieh
verſicherung wurden nur 230 Stück im Taxwerthe von
58,970 M für 79 Mitglieder verſichert Die Geſammt Ent
ſchädigungsſumme beziffert ſich auf 43,267 M Ein ſchweres
Verbrechen iſt in einer der letzten Nächte in Stadtilm
verübt worden Nachtwächter fanden auf der Straße den Schuh
macher N in ſeinem Blute liegend vor und trügen ihn nach
ſeiner Wohnung Der Arzt ſtellte das Vorhandenſein ſehr ge
fährlicher Meſſerſtiche 33 Die Thäter ſind ermittelt Beim
Reinigen des Breiteſtrom Bettes fand man eine große
Men ſicher P rttee Krebſe Hoffentlich bürgern ſich
die beliebten Kruſtenthiere nachdem ſie ſeit Jahren vermißt
worden wieder in unſeren Gewäſſern ein Auf der land
wirthſchaftlichen Ausſtellung zu Wieſelbach erhielt am
W Tage u a noch die Firma ZJimmermann Halle ein

iplom
t Aſchersleben 8 Juli Die Mitglieder des Radfahrer
auverbandes Nr 18 Magdeburg welche heute in den

Vormittagsſtunden in unſerer Stadt zahlreich eingetroffen waren
vereinigten ſich planmäßig im Gaſthof zur Stadt Leipzig wo
ſelbſt der Empfang der an der heutigen Gaufahrt theilnehmenden
Gäſte ſtattfand Kurz nach 18 Uhr wurde das Feſt mit einer

rern vorauf zog
auf geſchmücktem Wagen im Trabe ein Muſikcorps Ein Feſt
eſſen vereinigte dann die Gäſte im Arburg ſ Kaffeegart
von wo aus um Z Uhr ein gemeinſchaftlicher z an

n ender Alten m unternommen wurde Am
ſyueert und Ball c Morgen ſoll ſich eine Harzpartie an

ießen

4 Kölleda 6 Juli Heute wurde hier eine Zigeuner
bande die 8 Wagen mit 20 Pferden mit ſich führte ver
haftet Ein berittener ſtattlicher Hauptmann führte die 3100 Köpfe zählende Geſellſchaft Die Leute ſind aus dem G aß

z rti und waren auf dem Wege nach Weimar und Naum
urg an wies ihnen hier ein unfreiwilliges Quartier mit

Verpflegung aber unter ſtarker polizeilicher Bedeckung an gab
ihnen eine genau vorgeſchriebene Reiſelinie und ließ ſie zur Gren
bringen Auffällig war es daß ſich unter der Bande viele Blo
köpfe befanden

e Sondershaufen 6 Juli Die zum Beſuche der regierenden
Herrſchaften gegenwärtig hier weilenden fürſtlichen Gäſte die
verwittwete Frau Erbprinzeſſin von Anhalt und Prin
zeſſin Schweſter Sibylle von Heſſen erſchienen geſtern vor
mittag mit ihren Hofdamen im Lohſaale als eben die fürſtliche
Hofkapelle Probe für das nächſtſonntägliche Nachmittagskonzert
abhielt Die Prinzeſſinnen hörten die tragiſche Ouverture von
Brahms Klingſor s Zaubergarten aus Parſifal von R Wagner
und die C moll Sinfonie von Brahms und nahmen alsdann
Gelegenheit dem Hofkapellmeiſter Ad Schultze lobende An
erkennung für die trefflichen Leiſtungen auszuſprechen Das
diesjährige Miſſionsfeſt des evangeliſchlütheriſchen Miſſions
vereins der fürſtlichen Unterherrſchaft wird Mittwoch den 18 d
hier gefeiert werden Laut der aufgeſtellten Tagesordnungfindet der Feſtgottesdienſt in der Stadtkirche zu welchem Sup
Dr Braune in Gehren die Predigt übernommen hat um
11 Uhr ein einfaches gemeinſames Mittagsmahl der Feſt
gäſte um 128 Uhr im Schützenhauſe und die Nachfeier mit

n re Anſprachen von 2 Uhr ab im Schützenhaus
garten ſtatt

d Zerbſt 6 Juli Jm vorigen Jahre wurde ein in einem
benachbarten Dorfe als Arbeitsburſche vermietheter etwa 15jäh
riger junger Arbeiter von ſeinem Dienſtherrn mit dem Dreſch
flegel geſchlagen und erkrankte bald darauf Nach dem jetzt er
folgten Tode des jungen Arbeiters iſt die Leiche deſſelben be
hufs Feſtſtellung ob etwa infolge durch den Schlag entſtandener
innerer Verletzungen der Tod herbeigeführt ſei im Kreiskranuken
hauſe ſecirt worden Wie weit der Verſtorbene ſein Unglück ſelbſt
verſchuldet hat iſt noch nicht feſtgeſtellt derſelbe iſt ſchon als
Schulknabe wegen Mißhandlung einer Frau er hatte dieſe mit
einem ſtumpfen Jnſtrument ins Geſicht geſchlagen mit Gefäng
niß beſtraft worden

Jn dem ſächſiſchen Orte Gröba bei Rieſa hat der
Kirchenvorſtand eine neue Kirchen und Begräbniß
ordnung erlaſſen in der es heißt daß die ſog Feuer
beſtattung in der chriſtlichen Sitte und Ordnung keinen Plotz
und kein Recht habe ſei ebenſo klar wie das daß ein chriſtlicher
Kirchenvorſtand ſich niemals dazu hergeben werde Urnen mit
den verbranunten Ueberreſten der Verſtorbenen auf einem chriſt
lichen Friedhofe beiſetzen zu laſſen Das ſei Heidenart und nicht
Chriſtenſitte

Sommer Rennen zu Leipzig
Bericht der Saale Ztg

w Leipzig 8 Juli
Zum erſtenmal ſeit Beſtehen der Leipziger Rennen iſt heute das

neue Sommer Rennen gelaufen worden Dieſes Einſchieben
eines ganz ſelbſtändigen Rennen will ſagen daß man in Leipzig
dem Sport ein erhöhtes Jntereſſe entgegenbringt nachdem bereits
das letzte Herbſtrennen um einen Tag verlängert wurde Dasheutige Rennen war gut beſucht Es nahm folgenden Verlauf

I Lokales Flach Rennen Preis 500 M und Ehrenpreiſe
für die Reiter des erſten und zweiten Pferdes Herren Reiten
Strecke 1200 m Es liefen 4 Pferde von denen H Rüppel s br
St Locket erſtes Lauterbach s Theokrit zweites und A
Giegler s dbr St Miß Both drittes wurde

II Mars Rennen Preis 600 M dem erſten 200 M dem
weiten 100 M dem dritten Pferd und je 1 Ehrenpreis für den
eiter des erſten zweiten und dritten Pferdes Jagd Rennen

Strecke 2500 m 16 Pferde waren angemeldet 7 wurden wieder
n Das Rennen ward mit Korn Intereſſe verfolgt

t Frhrn v Erlanger s 17 Ul ſchw W Arochü ließ ſich die
Führung nicht nehmen Als zweites war ihm Lt v Arnim s II
Gde R br St Valtz dicht auf den Ferſen ließ ſich aber von

Lt Hupfeld s 18 Ul W Machell überholen ſodaß Valtz
den dritten Platz einnahm Leider trübte das ſonſt ſo ausgezeichnet
gelaufene Rennen ein Unfall Nach dem Ueberſpringen eines
Grabens ſtürzte Pr Lt Frhr v Milkau 18 Huſ und zog ſich
eine Rippenkontuſion zu

III Lokales Hürden Rennen Preis 500 M und Ehren
preiſe für die Reiter des erſten und zweiten Pferdes Herren
Reiten Strecke 2000 m über 5 Hürden Aegrr ſetzte ſich
Gurkhaus Miß an die Spitze der 5 Reiter muße aber
die Führung bald B d er br H Fluctuation über
laſſen nachdem Rüppel s W Chicard erlahmt das Rennen
aufgegeben hatte Aber Fluctuation brach vor einer Hürde
aus ſodaß Mayer s br H P e erſter wurde gefolgt von
z r und Auguſtin s br W Lord als drittem Pferde
Miß Hoid kam zuletzt an
IV Elſter Rennen Preis 1000 M Hürden Rennen

Strecke 2400 m über 6 Hürden Die drei laufenden Pferde
erreichten der Reihe nach das Ziel Lt Suffert s I W
Mephiſtopheles behielt die Führung Zweites wurde

H Suermondt s br St Fatinitza die ſich anſtrengen mußte
um vor Adalbert s dbr H Doria zu bleiben

V Corps SteepleChaſe Preis 900 M dem erſten 300 M
dem zweiten 150 M dem dritten Pferde und je ein Ehrenpreis
für den Reiter des erſten zweiten und dritten Pferdes Strecke
3600 m Die fünf en ferde blieben unter der Juhruns
von Lt Wendt s 12 Art ſchwör H Da dicht zuſammen
Bei Harald löſte ſich jedoch der Sattel Rittm br St
Sternblume kam vor und behauptete den erſten Platz

Zweites Rittm Frhrn v Campe s e Ul W J Bounds
drittes Graf Hallwyl s 18 gun r W Newbr

VI Trab Reiten für Mitglieder des Satpiger RennKlubs
8 Ehrenpreiſe für die Reiter der erſten drei Pferde Strecke
1800 m BHei allen bisherigen Trabreiten hatte R Klinkhardt s
br St Suſanne den erſten Preis gewonnen Heute mußte
e die Stute mit dem zweiten begnügen da ſie in Mayer s
br St Anounyma eine eifrige Mitbewerberin fand die mit

bedeutendem Abſtand als erſte durchs Ziel o loppirte Volte
reiten mußte aber trotzdem noch Siegerin blieb Suſanne
ſchlug vom Start an einen gleichmäßigen Trab an ohne jemals
in reren on dem dritten Pferde O L ogel s
br St Mary konnte man das nicht behaupten

VII Sommer Jagdrennen reis 1500 M Strecke
3600 w Dieſes letzte Rennen war nur mit zwei Pferden beſetzt
Dafür wurde es aber um ſo eleganter zum Austrag gebrachtH Suermondt s ſchwbr H übernahm gleich von Anfang an
die Führung und ſtürmte als erſtes am Pfoſten vorbei während
Rittm v Boddien s St Lotterie zweites wurde

Sämmtlichen Rennen wohnte Prinz Friedrich Auguſt bei
e

Vermiſchtes
Zur Erinnerung an Kaiſer Friedrich Der mainzerJſraelit macht den Vorſchlag die Juden des Satche Reiches

möchten ihren Knaben die von jeht dis 15 Juni 1889 geboren
werden zum Andenken an den edlen Kaiſer den Namen Friedrich

e
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geben Man folgt hierbei dem Beiſpiele der Vorfahren welche
als n der Große auf ſeinem Siegeszuge durch Aſien

nazrdhets imeon von der Vernichtung der Juden und der Zer

törung des Tempels zu Jeruſalem nicht nur abließ ſondern ſo
ar ein Freund und Beſchützer der Juden wurde aus Dankbar
eit die männlichen Kinder die in jenem Jahre geboren wurden

Alexander nannten Der Name Alexander Sander und Sender
iſt noch heute ein unter den Juden ſehr verbreiteter

Prinz Friedrich Karl von Tun Zur Todesur
es Prinzen Friedrich Karl berichtet nunmehr die Natztg

aß etwa ein Jahr vor dem Tode deſſelben eine bis dahin harm
loſe kleine Hautwarze auf der rechten Wange unterhalb des Auges

ch in eine bösartige Veubildung umgewandelt habe die mit
m mediziniſchen Ausdruck Epitheliom Krebs der Haut be

ſei wne wird Prof v Bergmann ſchlug die operative Ent
ernung der Warze vor welche damals noch klein und unbedenk

lich war Nachdem Kaiſer Wilhelm I ſeine Zuſtimmung zur
Operation ertheilt hatte wurde dieſelbe von Prof v Bergmann
mit beſtem Erfolge ausgeführt Unter der Leitung v Berg
manns heilte die Operationswunde glatt und ſicher und Prinz

riedrich Karl hatte ſeitdem keinerlei Beläſtigung mehr davon
in Recidiv von welchem gefabelt wird war nicht aufgetreten

Jn keinem Falle P dieſes Leiden mit der Todesurſache in
irgend welchem Zu n r Gſenkännieh von der Jagd

Als der König von Sachſen von dern auf Station D einen kurzen Aufenthalt et
d die ordengeſchmückte Bruſt des Herrn Bürgermeiſters auf

Wofür dies wofür informirte er ſich Und diesan der Uhrkette wozu dient denn das ajeſtät ant
wortete der Bürgermeiſter etwas verlegen dies iſt ein allge
meines Erkennungszeichen für Skatſpieler das heißt für den ſtets
eſuchten dritten Das iſt ja reizend rief derKönig Vieſes Abzeichen muß auch ich mir verſchaffen um ge

legentlich einmal den dritten Mann machen zu können
Schnell gefaßt erwiderte der Bürgermeiſter Majeſtät das
letztere iſt unmöglich denn in Sachſen iſt und kann der König
allezeit nur der erſte Mann ſein Lächelnd drohte der König
mit dem Finger und ſagte Jm Skat iſt das ein ander Din
da muß ich wohl oder übel häufig auf den letzten Platz zurück
dort regieren die Wenzel und nicht die Könige

Eine Jntervention der Kaiſerin Eine junge
17jährige Elſäſſerin die in Nancy in Stellung war wurde an
das Sterbebett ihrer Mutter gerufen Jn Abvricourt ſtieß dasMädchen aber da es keinen Pat beſaß auf abſoluten Widerſtand

ſeitens des Kommiſſars ſie paſſiren zu laſſen Vergeblich alles
Bitten und Fern r ſelbſt ein Kniefall des geängſtigten bez
Kindes Nach Franzöſiſch Avricourt zurückgekehrt hatte ſie den
Einfall folgendes Telegramm abzuſchicken

An Jhre Majeſtät die Kaiſerin von Deutſchland Potsdam
Ein junges elſäſſiſches Mädchen welches an das Sterbebett

ihrer Mutter gerufen daran verhindert wird die Grenze bei
Avricourt zu paſſiren fleht Ew Majeſtät um Allerhöchſte
Hilfe an

Einige Stunden ſpäter kehrte das Mädchen nach DeutſchAvri
court zurück um ſich zu erkundigen ob eine Antwort
ſei Sie hatte in der That dank der Jntervention der Kaiſerin
die Erlaubniß nach Hagenan zu Ekcn erhalten Als ſie dort
ankam war ihre Mutter ſeit einer Stunde todt

Der Fächer der Königin Man ſchreibt aus London
Einer der herrlichen Pfauen die bekanntlich die größte Freude
des verſtorbenen Earl of Beaconsfield geweſen verendete vor
einigen Tagen Mr Disraeli der Neffe des verſtorbenen Premiers
ließ nun aus den Federn des Thieres einen wunderbar ſchönen
Kaminfächer herſtellen der mit einem e geziert mit der De
viſe des HoſenbandOrdens verſehen der Königin von Englandüberreicht wurde Die Königin zeigte große Freude über die

Gabe und erinnerte ſich daß ſie Ruf dem ſchönen zahmen
Thiere das der höchſte Stolz Beaconsfield s geweſen mit eigener
Hand Futter gereicht habe

Ein kühnes Kanalprofjekt hat der italteniſche Jngenieur
Vittorio Brocca ausgearbeitet Es handelt ſich um nichts weniger
als die Verbindung des Tyrrheniſchen mit dem Adriatiſchen Meere
durch einen Meer Kanal der jede Flotte in die Lage ſetzt von
einer Küſte zur andern Küſte Jtaliens überzuſetzen ohne den
langen Weg um das Leucadiſche Vorgebirge herum zu machen
Dieſer Kanal würde ſeinen Ausgangspunkt nehmen von der Nähe
von Caſtro auf der tyrrheniſchen Meeresſeite und bei Fano ins
Adriatiſche Meer münden er hätte die Länge von 282 km die
mittlere Breite von 100 m und die Tiefe von 12 m ſodaß er
auch den größten Panzerſchiffen Jtaliens wie dem Duilio und
der Jtalia zugänglich wäre Jn ſeinem Durchlaufe ſoll der
Kanal benutzt werden zur Trockenlegung des Sees von Bolſena
und des Traſimeniſchen Sees ſodaß dieſe beiden Gegenden gleich
zeitig für den Anbau geeignet gemacht und planmäßig bewäſſert
würden Der Koſtenanſchlag für den g Plan fert
ſich auf 500 Millionen fünf Jahre hindurch würden 20,000 Ar
beiter dabei beſchäftigt ſein Jtalien würde einen an Häfen reichen
Kanal mit gemauerten Ufern und ſchwebenden Brücken gewinnen

Dabei kommt nicht nur ein dem Handel ſondern auch der Küſten
vertheidigung förderliches Werk in Betracht

s r Die Stadt Berbera im Somaliland iſtam 2 Juni vollſtändig niedergebrannt Das eigentliche Handels
viertel von Berbera beſteht aus einer eng zuſammengebauten
Maſſe von Stroh und Mattenhütten der fremden Händler und
der eingeborenen Bevölkerung Dieſes feuergefährliche ſeit

Judäa kam und auf die Vorſtellungen des Hohen und

ſten des Stockwerkes ein Herr Eiffel nahm amelntſche de den dem Syndikus der Pariſer Preſſe Hebrard

dem Direktor der Ausſtellung Berger Platz Herr Eiffel
trank auf die franzöſiſche Preſſe Herr Hebrard auf Herrn Eiffel
und Herr 7 e Herrn Eiffel und die Mitglieder der Pariſer
und der Provinzpreſſedas zweite Stockwerk klettern mußten aber vomS raht Pera verzichten ein amerikaniſcher Kollege

Waaren und Prodnktenberichte
Getreide

Berlin 6 Jull Pol Präſ Weizen guter 17,60 18,00 mittel
16,90 17,30 geringer 16,20 16,60 Roggen guter 13,00 13,10 mittel 57

12,80 geringer 12,40 12,50 Gerſte gute 16,60 18,40 mittel 13,90 15,70
gertnge 11,20 13,00 Hafer guter 13,00 13,70 mittel 12,10 12,80 geringer
11,20 11,90

Berlin 7 Juli Amtl per 1000 kg Loco nTermine ſtill Gekündigt 1850 t Kündigungspreis 167 M 162
180 M nach Qualität Gelbe Lieferungsqualität 167 M per dieſen Monat

Se per Juli Aug 166,5 165 75 167 bez per Aug Sept per
Sezt 167 168 bez per Okt Nov 168,75 16877 bez per Nov Dez

J

Weizen neuer Uſance mit Ausſchluß von Rauhweizen per 1000 kg Loco
ohne Umſatz Termine Gekündigt t Se re Loco
166 180 M nach Qualität Lieferungsqualität 169 per dieſen Monat

Roggen per 1000 kg Loco ſchwer e Termine ſtill Gekündigt 1350 tKündigungspreis i M Loco 123 130 M näch Qualitat Lieferungs

qual 126,5 per dieſen Monat per Juli Aug 126,5 127,25 127
per Aug Sept per Sept Okt 129,75 131 130,5 bez per OktS i81,76 182,5 182 25 bez per Nov Dez 133 134 133,75 bez per

d er 1000 kg Unverändert Große und kleine 112184 M

nach ität 112 122 MHafer per 1000 Kg Loco feſter Termine ſtill Gekündigt 600 t Kündi
a 118 M Loco 112 137 M nach Qualität Lieferungsqualität

117 pommerſcher mittel 123 125 ab Bahn bez guter 126 128 ab
bez feiner 129 135 ab Bahn bez ſchleſſiſcher mittel 123 125 ab

n bez guter 126 128 ab Bahn bez feiner 129 135 ab Bahn bez r
dieſen Monat 118,25 117,75 118 bez per Juli Aug per Sept Okt
117,25 117 117,25 bez per Okt Nov bez per Nov Dez

Magdeburg 7 Juli Gebr Friedederg Sandireizen 128 77 Wein
weizen glatter engl Weizen 164 168 Rauhweizen 162 166 Rogh iergerſte 130 140 Landgerſte 125 180 Hafer 118 134

r T
Nordhauſen 7 Juli r Roggen 14,0015,00 Gerſte 13,00 14,50 Hafer 14Jetpzig 7 Juli Weizen per 1000 kg netto loco inländ 174 179

vez Br ausländ 18 190 e Br nom Unverändert Roggen per 1000 g
netto loco inländ 133 138 M bez u Br Unverändert Gerſte per 1000
netto loco Mahl und Futterwaare 115 125 u Br S per 1000 kg
netto loco inländiſcher 135 140 M bez ruſſiſcher 127 132 M Br

Stettin 7 Juli Weizen matt loco 160,00 166,00 per Juli
Aug 167,00 per Sept Okt 169,50 Roggen matt loco 117,00 122,00
r i Ang 123,00 per Sept Okt 126,50 Pommerſcher Hafer loco 116

Breslau 7 Jult Roggen pr Juli Aug 120,00 pr Sept Oktz b Nop Wegen loco vuhig ger wamburg 7 Juli eizen olſteiniſcher loco 1bis 174,00 gen loco ruhig weder t z bis 138,00
ruſſiſcher loco ruhig 85 bis 92 Hafer ſtill Gerſte ſtill

Köln 7 Jult Telegr Weizen hieſiger loco 19,25 fremder loco 13,75
per Jult 18,00 per Nov 17,65 Roggen hieſiger loco 14,25 fremder loco
14,75 per Juli 12,85 per Nov 13,45 Hafer hieſiger loco 14,00

Wien 7 Juli Telegr Weizen per Herbſt 7,47 Gd 7,49 Br per
e

a er r d rper a i d e r de 5 W v
Peſt 7 uli Telegr zen loco ma per Herbſt 7,19 Gd73 S per Frühjahr 18897,55 Gd 7,560 Br Hafer per Herbſt 5,26 Gd

Parts 7 Jult nachm Telegr Schlußbericht Wetzen mattJuli 24 40 per Aug 24 30 per Er h Nov gebe 24,60
gen ruhig per Jult 13,75 per Nov Febr 14,30
Antwerpen 7 Jult Telegr Schlußbericht izen bRoggen unverändert Hafer ſtill Gerſt cwa h en
Amſterdam 7 Juli Telegr Weizen per Nov 193 Roggen per

Okt 105 à 104
7 Juli Telegr Anfangsnotirungen Weizen perNew 9 or k

ork 7 Juli mr Rother Winterwelzen loco 90/ per Jult
Juli 89

New
g 887 per Dez88 per

Jrüb ſt ere Weißer Zucker mattNach dem Frühſtück wollten mehrere Der fo r Bit gen 6,b0

Hamburg 7 Juli Nachmitkagsberlcht RNübenrohzucker J Produkt
Baſis 88 Rendement frei an Bord Hamburg per Juli 14,05 per Aug 14,00
per Okt 12,55 Dez 12,45 Stetig

London w Jnli Telegr 960 Javazucker 155/ ſtetig Rüben
cker 14 ſtetigtot 7 Juli Telegr Rohzucker 880 ruhig loco 38,50 d

Nr 3 per 100 kg per Juli 41,60 per Aug 41,75 per

New Yort 6 Juli Telegr Zucker Fair refining Muscovados

ſtieg am höchſten Ein Hurrah für Amerika KaſſeeErſtickt Jn Nürnberg erſtickten am Sonnabend be am r W aſer hiheemiag ſpFeed aveig Gier
Räumung einer Senkgrube zwe e J Einathmens S h er An dein der Scht Aer hgiſtiger Gaſe ein dritter befindet ſich noch in Lebensgefahr Pane rz 7 Jul nachm 9 un 35 B ESchlußeerich Kaffee good

n hüceeeamZahlungs Einſtellungen a e 7 Juli Vorm 10 ühr 30 M Telegramm von Peimann

r irre L h SextNamen Wohnort n 5 z S e tet e Vorm 10 ühr M Telegramm von Pelm
e Z e r 35 Points Baiſſe Riou ece für geſternI Gärtner Kfm Berlin Berlin 7 9 18 7 27 9 New York 6 Juli Telegr Kaffee Fair Rio nom do Riod ins n n im Beuthen OS Beuthen OS 7 8 11 6 11 6 Nr 7 in Abihety per Aug 10 do per ol 9,62

er n hol e Se 77 u e Petroleumtitz Schuhwhdlr r 7 11 8 24 7 2838 lin 7 Juli Amtl Petroleum Raffinirtes Standard whlte perS Schneiderm Koblenz Koblenz 7 108 20 8 208 100 W mit gen Na oſten Not 100 e ne Gekündigt
Karl Hugo Stecher Kkm Seipsig Leipzig 7 10 21 7 208 K Kündigungspreis M Durchſchnittspreis M Loco

Antaszek Kfm 7 25 2 38 38 er dieſen Monat per g bezA G J Handelsm tettin tettin 7 9 13 7 17 9 Stettin 7 Juli Loco verzollt 11,25Marie Putzmacherin Waldenburg Waldenburg l 7 21 8 27 7 9 Hamburg 7 Juli troleum ſeſter Standard white loco 6,70
6,65 Gd pr Aug Dez 00 Brr Bremen Jult Sie beſſer Standard white loco 75 Br

Antwerpen 7 Juli Telegr Schlußbericht Raffinirtes Type

bez 17 eigendver 5 e t vormittags Telegr Petroleum Anfangscourſe
ipe line certi

New York 6 Juli Telegr Raffinirtes Petroleum 70 Abel Tefin New dert 7 Gd do phedelhhia 73 Gd Rohes Petroleum in New

York 61 do Pipe line Certificats 78 Stetig

Spiritus
Berlin 7 Jult Amtüich Spiritus per 100 1 à 1002 10,000 e

nach Tralles loco mit Faß verſteuerter Termine Gekündigt I
Kündigungspreis M Durchſchnittspreis per dieſen Monat
bez per Juli Aug bez

tn v 100 1 100 10,000 verſtenerter loco ohne Faß
be ah t v rSir mit 50 M Verbrauchsabgabe ohne Faß Gek 20,000 l Kündigungs
preis 51,30 M Loco 52,10 bezahlt per dieſen Monat 51,4 bez Durch
ſchnittsp per Juli Aug 51,4 bezahlt per Aug Sept 52,2 52 bez
per Sept Okt 52,7 52,4 52,5 bez per Nov Dez

Spiritus mit 70 M Verbrauchsabgabe Gekündigt 10,000 1 Kündigungspreis
32,70 M Loco bvhne aß 33,30 bezahlt mit
Mark bezahlt r dieſen Monat 32,80 bezahlt Durchſchnitts
reis bezahlt per Juli Aug 32,80 bezahlt per Augbezahlt per Sept Okt 33,70 33,60 bez per
ov Dezt Mardebrrg 7 Juli Hermann Walther Wochenbericht

Der S kritus Markt iſt in der verfloſſenen Woche noch immer nicht beſon
ders lebhaft verlaufen doch iſt die Tendenz in den letzten Tagen erheblich feſter
eworden nachdem die nicht unbedeutenden Kündigungen an der berliner Börſe
n feſte Hände übergegangen waren Auch läßt ſich nicht verkennen daß der
reelle Waarenbegehr allmälig wieder in der Zunahme i iſt

Kartoffelſpiritus daſeiend ohne Faß wurde amtlich wie folgt notirt
2 Juli 52 80 53 20 mit M Steueraufſchlag

es 55 2a 52 50 52 90 50 e5 34 00 t 70 59
33 80 e 70 4 o5 532 50 52 90 50 e34 20 70 e6 et 52 60 53 00 II 50 L a
34 30 270 e
34 60 70e vekcher unter freier Vorhaltung der Gebinde in größeren Poſten nicht

gehandelt

Magdeburg 7 Jult Kartoffelſpiritus für 10,000 I loco ohne62 86 20 M bei 50 ger 34 60 bei 5 M Steueraufſchlag z hue Faß

Leipzig 7 Juli Spiritus per 10 n r
e ohne co unverſteuerroer 33 40 M er de 00 De nomttell ß f

Poſen 7 Juli Spiritus loco ohne Faß 50er 50,00 do do 70er
31 00 mit Verbrauchsabgabe von 70 M und darüber 31,00 Get

I FeſterStettin 7 Jul Spiritus ſem loco ohne Faß mit 50 M
Konſumſteuer 51 30 mit 70 M Konſumſteuer 32,20 per Aug Sept mit 70
M Konſumſteuer 32 60 per Sept Okt mit 70 M Konſumſteuer

Breslau 7 Juli Spiritus per 100 l 1000 excl 50 M Verbrauchsab
gaben per Juli Aug 50,00 do per Aug Sept 50,70 ver Sept Okt 51,00 do
70 2 er n e e egnß g Jult 20 BrHamburg 7 Jult Spir ti per Jnu r JultAug 20 Bry per Auge Sert Br Sept Ott 21e, B r e 3

Paris 7 Juli Schlußbericht Spiritus matt per Juli 44 00
per Aug 43 50 per Sept Dez 41,50 per Jan April 41,75

Hülfenfrüchte
Berlin 6 Jult Pol Präſ Erbſen gelbe zum Kochen 20 30Speiſebohnen weiße 24 40 de Linſen 30 pel 100 kg
Berlin 7 Juli Amtl Mais per 1000 kg Loco behauptet TermineGekündigt t Kündigungspr M Durchſchnittspreis

M Loco 126 142 M n Oual per dieſen Monat per JuntJull
Erbſen per 1000 kg Kochwaare 125 180 M Futterwaare 116 123 M nach

Monaten durch die glühende Sonne ausgedörrte Material
brannte von einem heftigen Südwinde angefacht wie Zunder
und von dem ganzen Quartier konnte nicht das geringſte gerettetwerden Obwohl im Juni bereits der Ha thandel der Küſte

vorbei iſt dennoch der Schaden für die Verhältniſſe der Be
wohner ein bedeutender Außerdem ſind über 40 Menſchen in
den Flammen umgekommen meiſtens Kinder dann Kranke und
Krüppel welche aus dem Ken ſtets in Schaaren nach der Küſte
ziehen und bettelnd die Küſtenmärkte beſuchen Solche Brand
unglücke wiederholen ſich regelmäßig in den Küſtenmärkten des
Somalilandes und werden durch die feuergefährliche Bauart und
den unglaublichen h der Bewohner geradezu herausDas engliſche Militärviertel welches von den Egyptern

S Zeit t m zuit r r rn 82 breitenaßen nebenbei etwa 300 m von dem eigentlichen Berbera gelegen iſt unverſehrt geblieben henttich ra a
Ein Paradies für Bankiers iſt die Mandſchurei

Wie der britiſche Konſul in Nuſchwang mittheilt pfleMandarinen und Kaufleute denen daran liegt daß ihr Heichthem

verborgen bleibt ihr Geld bei den Bankiers zu hinterlegen ohne
ſich eine Empfangsbeſcheinigung geben zu laſſen Lieber riskiren
ſie daß ihr Kapital verloren geht als daß die Regierung von
dem Gelde erfährt das derſelben wahrſcheinlich gehört Die
Depoſiten tragen keine Zinſen für den Deponenten wohl aber
für den Depoſitar Stirbt ein Deponent ſo weiß ſein Erbe
nichts von dem Depoſitum Auf dieſe Art werden die Bankiers
in der Mandſchurei reich

T Ein Frühſtück auf dem Eiffel Thurm Der Temps
berichtet aus Paris unter dem 4 Es war gewiß eine originelle
Jdee die Pariſer Preſſe zu einem Frühſtück zwiſchen Himmel
und Erde geladen zu haben Der Eiffel Thurm hat gegenwärtig
die Höhe von 115 Metern erreicht wir blieben auf dem erſten
Sto a riee p rn v ferteg 7 recht vergnügt
Herr Er ritt voran Den Fußboden des Stockwerkes auf
dem wir 100 Geladene frühſtückten umgiebt ein rund von

Zucker QualitätMagdeburger Börſe Leipzig 7 Juli Mais per 1000 rgpetta loco amerikaniſcher 138 big
6 Jult 7 Jult 140 M rumäniſcher 138 140 M Donau 1 140 M bez u BrGranulated N N Nordhauſen 7 Jnli Amtl Erbſen 16 18 Speiſebohnen 24 28Kryſtallzucker I Linſen 32 36 M per Kgler II Wien 7 Juli Telegr Mals per Juli Aug 6,70 Gd 6,72 BrKornzucker 969 S per MaiJuni 1889 6,56 Gd 6,58 Bre e Meer h n n Je We e a0 23 45 Jull egr ado Rend 790 1630 18 70 1630 18 70 tTendenz am 7 Juli Stetig Stroh Hen6 Jult 7 Jult Berlin 6 Juli Pol Präſ Richtſtroh 4,00 5,00 M 5,00 6in Brodraffinade 29 25 M 29 25 M per 100 kg v i Hen 4

in Brodraffinade 28 75 29,00 28275 29,00 Nordhauſen 7 Juli Amtl Stroh 5,00 6,00 Heu 6,00 7,00 M
Gem Raffinade 27 50 28 25 24 59 28 25
Gem Melis I 26,75 26,75 eTendenz am 7 Jult Unverändert SRohzucker I Produkt

Durchgehend f a B Hamburg
Juli 14,10 bez u Br 14,07 G
Aug 14,17 bez
Sept 13,72 13,77 bezOkt 12,70 bez

Okt Dez 12,57 bez
Nov Dez 12,50 bez u Br 12,47 G
Jan März 12,70 u Br 12,67 G

Tendenz Feſt
Die Aelteſten der Kaufmannſchaft

Braunſchweig 6 Juli Bericht von Eberhd Mencke Nachf Roh

und konnten die Preiſe für Kornzucker weitere 50 Pf per Centner gewinnen

zu ungefähr vorwöchigen Preiſen gehandelt r Wochenumſatz beziffert ane S a J re in n a n elender Abzug waren die Raffinerien e ihre Preietwas zu erhöhen e h W Pwijem notiren heute
affintrter Zucker Rohzuger Polariſationen nach

M 29,25 excl F n n Dr Schulz hier
n r KryſtallKornzucker 960gen I 7ade 29,50 31,75inel S d Rend Z20 h

Me i8 26,75 27 n 880 22,70 23,00wWrfclcafſn J 3025 5125 R Naqjpr

n v u h 16,60 18,75RRübenmelaſſe 49 Vé 81,5 Brix effektiw und ſpätere Toniee ur 3,00 3,25 M für Brennereien 210 n Die
dem wir nur durch eine hölzerne rank tDurch dieſe weite Oeffnung die thelee mittel a

aufund Seilen die Materialien Zwei hölZink gedeckt und mit dreifarbigen Fahnen net Be e Vult 14,10 ver

00 325 Mreiſe verſtehen ſih ver re
Hamburg 7 Juli Rübenrohzuger I Produtt

zucker Unſer Rohzuckermarkt verkehrte während dieſer Woche in feſter Stimmung

Als Käufer traten ausſchließlich Jnlands Raffinerien auf Nachprodukte wurden

M n an n mr t

m r h en e Re S e e e v v ne ee e
2 J e Ja ee d tF dS n 9 e r meee e

n F v r t 5 e ma k w W c
Newyorker Germania

Lebens Versicherungs Gesellschaft
General Reprüäsentanz für Sachsen

m Baermann Dresden
Wir bestätigen Ihnen gern dass die seit Jahres

frist auf unserm Bureau im Gebrauch habenden
2 Shannon Registrators sich ganz vorzüglich be
wähbren Die Apparate sind nach unserer Ueber

n in jeder Hinsicht als praktisch zu be
zeichnen

Preis per Apparat M 6G 60 ohne Perforator
Man verlange illustrirte Cataloge und Pros mit Zeugnissen

über uneere neuesten Vabrikate für Bureau Bedark

Niederlagen bei J Zoebiseh Aug Weddy Albin
Hentze in Halle a/S

Zeugniss
über den

88 Rendementn der L
un

Halle Druck und Verlag von Otto Hendel
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